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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

der Arbeitsmarkt befindet sich in ei-
nem rasanten Strukturwandel. Die-
ser Entwicklung stellt sich auch das 
Arbeitspolitische Programm (APP) 
des Landes Brandenburg, das im 
Wesentlichen aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) finanziert wird. Wir 
stellen es Ihnen mit dieser Broschüre 
in seiner aktuellen Fassung und mit 
seinen Förderprogrammen vor. Die 
ESF-Fördermittel haben einen sehr 
nachdrücklichen Beitrag dazu geleis-
tet, dass die Zahl der Arbeitslosen 

Zugleich stehen wir vor einem erheb-
lichen Fachkräftemangel – wenn wir 
nicht gegensteuern. Aber wir handeln! 
Aus dem Risiko soll eine Zukunfts-
chance werden. Am Anfang sollte 
eine klare Analyse stehen, die uns 
die Richtung vorgeben kann. Ein ge-
lungenes Beispiel dafür sind die 2005 
und 2010 veröffentlichten Fachkräfte-
studien für Brandenburg. Sie machen 
deutlich: Jugendliche werden in Zu-
kunft dringend gebraucht. Sie werden 
nach erfolgreicher Ausbildung in ihrer 
Brandenburgischen Heimat gute Ar-
beit finden können. 

Dazu dienen auch die Einstiegszeit 
für Jugendliche und frühe Berufsori-
entierung wie durch den Zukunftstag 
Brandenburg. Aber auch Ältere ha-
ben Chancen am Arbeitsmarkt, durch 
passgenaue Qualifizierung und Fort-
bildung. All das wird aus dem ESF 
finanziert.

Im Zentrum unserer Aktivitäten ste-
hen die 42.000 Langzeitarbeitslosen 
in Brandenburg. Selbst wenn es nicht 
für alle gelingen sollte, sie wieder in 
Erwerbsarbeit zu integrieren, so ist 
dies doch unser vorrangiges Ziel. Für 
manche ist es schon ein großer Er-
folg, wenn sie nach langer Erwerbslo-
sigkeit wieder zu einem strukturierten 

von 2005 mit etwa 244.000 (Quote: 
18,2 Prozent) auf heute etwa 165.300 
(12,3 Prozent) gesunken ist. Den-
noch: Das ist noch immer viel zu viel. 

Arbeitspolitik in Brandenburg, die wir 
zusätzlich zu den Bundesprogram-
men der Arbeitsförderung gestalten, 
wäre ohne den ESF nicht denkbar. Er 
ist die entscheidende Stellschraube, 
um mehr bewegen zu können. Die 
Vielfalt der Möglichkeiten zeigt diese 
Broschüre. Es geht um die berufliche 
Weiterentwicklung von Beschäftigten 
zum Beispiel durch den „Bildungs-
scheck“ oder die Unterstützung von 
Existenzgründungen. Die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie kann Arbeitslosigkeit insbe-
sondere bei Alleinerziehenden ver-
hindern. Auch dafür setzen wir ESF-
Mittel gezielt ein. 

Im Vordergrund der gesellschaftli-
chen Veränderungen steht der de-
mografische Wandel: Immer mehr 
älteren Menschen steht eine geringer 
werdende Zahl jüngerer gegenüber. 
Deutlich zu erkennen ist das bereits 
bei den Schulabgängern und Lehrlin-
gen: Inzwischen haben die Unterneh-
men – ganz anders als noch vor weni-
gen Jahren – Schwierigkeiten, genug 
Nachwuchs zu finden. 

Tagesablauf finden können. Deshalb 
gilt auch für sie ganz besonders: Wie-
der Heranführen in einen Tagesrhyth-
mus und in Arbeit, integrieren in Ar-
beitsprozesse und Gesellschaft. Wir 
wollen durch unsere Aktivitäten und 
Maßnahmen unbedingt den „Drehtür-
effekt“ vermeiden: Also von Erwerbs-
losigkeit in Qualifikation und schein-
barer Beschäftigung wieder zurück in 
Arbeitslosigkeit. 

Unser neues Programm „Arbeit für 
Brandenburg“ dient diesem Zweck: 
Langzeitarbeitslose sollen mehrjäh-
rig für gesellschaftlich notwendige 
Aufgaben in Kommunen beschäftigt 
werden. Es soll sie „fit“ machen für 
den ersten Arbeitsmarkt oder ihnen 
eine Chance zur Überbrückung bis 
zur Rente geben. 

Das aktuelle APP ist Bestandteil der 
laufenden EU-Förderperiode 2007 
bis 2013. Bisher konnten mehr als 
190 Millionen Euro an ESF- und 
Landesmitteln eingesetzt werden, 
um über 170.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu fördern. Dies ba-
siert auf der außerordentlich guten 
Zusammenarbeit mit Vereinen, Ver-
bänden und Kommunen, wofür ich 
ausdrücklich danke. Dabei haben wir 
auch die Einsicht gewonnen, dass 
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die ESF-Mittel stärker gebündelt und 
zusammengeführt werden sollen. Die 
Programme sollen dadurch für unse-
re Partner transparenter und einfa-
cher nutzbar werden. 

Die ESF-Mittel werden über die LASA 
Brandenburg GmbH (Landesagentur 
für Struktur und Arbeit) und das Lan-
desamt für Soziales und Versorgung 
ausgereicht. Dort wurde in den ver-
gangenen Jahren sehr viel Gutes für 
den brandenburgischen Arbeitsmarkt 
geleistet. Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gilt dafür mein ausdrück-
licher Dank. 

Bei der LASA Brandenburg GmbH 
sind Probleme bei der technischen 
Abrechnung der ESF-Gelder auf-
getreten. Das hat erhebliche Nach-
arbeiten zur Folge – aber seien Sie 
versichert: Sorgen, dies würde die 
Finanzierung der wichtigen ESF- 
Projekte einschränken, wollen wir be-
gegnen. Wir tun alles, damit die Pro-
gramme fortgesetzt werden. Dabei 
gilt das Motto des APP: „In Menschen 
investieren – Regionen stärken.“

Ich bitte Sie, sich gemeinsam für 
Brandenburgs Arbeitsmarkt und die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ein-
zusetzen. Der ESF ist dafür unser 
Schlüssel!

Günter Baaske
Minister für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie
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Einführung

Die Herausforderungen 
der Zukunft meistern

Die Arbeitspolitik in Brandenburg steht 
vor neuen und großen Herausforde-
rungen. Zwar gilt das grundlegende 
Motto der Arbeitspolitik „Beschäf-
tigung und Wirtschaftswachstum 
durch Stärkung der Humanressour-
cen“ nach wie vor. Auch die Grund-
ausrichtung des Arbeitspolitischen 
Programms, wie wir sie in unserem 
Operationellen Programm für die 
Förderperiode 2007–2013 mit dem 
Europäischen Sozialfonds verankert 
und mit strategischen Zielen unter-
setzt haben, ist die gleiche geblieben. 
Doch die Umfeldbedingungen haben 
sich nicht allein aufgrund der Folgen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise, 
sondern auch aufgrund langfristiger 
Entwicklungen verändert. 

Letzteres gilt insbesondere für den 
Ausbildungsmarkt. Der Geburten-
rückgang nach der Wende erreich-
te im Jahr 1993 seinen Höhepunkt; 
gegenüber dem Jahr 1988 betrug 
der Jahrgang 1993 nur noch gut ein 
Viertel des Umfangs von fünf Jahren 
zuvor. Diese jungen Menschen er-
reichen nun das Eintrittsalter für die 

Ausbildung. Auch wenn diese Ent-
wicklung lange absehbar war und 
sich in etwas gemilderter Form auch 
schon in den letzten Jahren bemerk-
bar gemacht hat, so hat die demo-
grafische Herausforderung auf dem 
Arbeitsmarkt jetzt eine neue Dimen-
sion erreicht. Nachwuchsfachkräftesi-
cherung für die Brandenburger Wirt-
schaft bedeutet daher Steigerung der 
Attraktivität der Ausbildung in Bran-
denburg, Sicherung der Qualität der 
Ausbildung sowie Befähigung aller 
jugendlichen Ausbildungswilligen, ei-
nen geeigneten Ausbildungsgang zu 
absolvieren. Gleichzeitig verändert 
sich das Verhältnis von Ausbildungs-
angeboten und Ausbildungsuchen-
den. Betriebliche Ausbildung wird 
wieder zur Regel werden.

einführung

3.3	� Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie  
der sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen .............. 64

3.3.1	 Aktiv für Arbeit ......................................................................................... 65
3.3.2	 Grundbildung für Erwachsene ................................................................. 67
3.3.3	� Maßnahmen zur sozialen Integration Haftentlassener  

und anderer Straftäter (HSI) .................................................................... 69
3.3.4	 Qualifizierung Älterer (Akademie 50 plus) ............................................... 70
3.3.5	� Berufspädagogische Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe ............. 72
3.3.6	� Integrierte Projekte von Jugendhilfe und Schule zur Vermeidung  

von Schulabbrüchen für schulverweigernde Jugendliche ....................... 75
3.3.7	� Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen im Justizvollzug  

des Landes Brandenburg ........................................................................ 77
3.3.8	� Beschäftigungsperspektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken 

(Regionalbudget) ..................................................................................... 79
3.3.9	� ESF-Förderungen im Rahmen des Programms  

„Nachhaltige Stadtentwicklung – NSE“ .................................................... 81
3.3.10	�Förderung von befristeten sozialversicherungspflichtigen  

Beschäftigungsverhältnissen „Arbeit für Brandenburg“ ........................... 83

3.4 	 Transnationale Maßnahmen ................................................................. 84
3.4.1	 Transnationaler Wissens- und Erfahrungsaustausch ............................. 86

3.5 	 INNOPUNKT-Initiativen ......................................................................... 90



8 9einführungeinführung

Prioritäten-
achse

Strategische
Ziele

STZ 1
Verbesserung 

der (konti-
nuierlichen) 
Bildungs-

beteiligung

STZ 2
Verbesserung 
der Qualifika-
tionssysteme  

in  
Brandenburg

STZ 3
Stärkung 

des sozialen 
Zusammen-

halts

STZ 4
Schaffung  
und Erhalt 

von Arbeits-
plätzen

STZ 5
Verbesserung 

der 
Strategie-
fähigkeit 

von 
Unternehmen

STZ 6
Verbesserung 
der Qualität 
von Arbeits-

plätzen

STZ 7
Effizienz-

steigerung 
durch 

Erweiterung 
der 

Handlungs-
möglichkeiten 
der Akteure 
am Arbeits-

markt

Umfassende Stärkung der Humanressourcen im Land Brandenburg

zugunsten von Beschäftigung und Wirtschaftswachstum

Über-
greifendes

Ziel

A X X X X

B X X X X

C X X X X

E X

Horizontale
Ziele

Chancengleichheit
Nachhaltige Entwicklung

Gestaltung des demografischen Wandels und seiner Folgen

Partnerschaft

Transnationalität

Die Wirtschafts- und Finanzkrise 
ist am brandenburgischen Arbeits-
markt insgesamt milder verlaufen 
als andernorts. Aber gerade in den 
exportorientierten Sektoren unserer 
Wirtschaft ist es gleichwohl zu gra-
vierenden Einbrüchen gekommen. 
Insoweit kann auch noch nicht ab-
schließend beurteilt werden, ob hier 
nicht noch zusätzliche Interventionen 
von Nöten sein werden. Dabei ginge 
es insbesondere um förderrechtliche 
Initiativen im Bereich der Qualifikation 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. Dieser Ansatz ist auch des-
halb von besonderer Bedeutung, weil 
die Qualifizierung von Beschäftigten 
und Unternehmen eine allen vier 
Prioritätsachsen des Operationellen 
Programms des ESF 2007–2013 ge-
meinsame Leitidee ist:
	� Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von Beschäf-
tigten und Unternehmen (A)

	� Verbesserung des Humankapitals (B)
	� Verbesserung des Zugangs zu 
Beschäftigung sowie der sozialen 
Eingliederung von benachteiligten 
Personen (C) und

	� Transnationale Maßnahmen (E)

Diese Grundausrichtung des Ope-
rationellen Programms 2007–2013 
durchdringt auch die darin aufgestell-

ten strategischen und Einzelziele, 
wie sich aus der nachfolgend noch-
mals dargestellten Übersicht über 
die Struktur des Programms ersehen 
lässt, das unter dem übergreifenden 
Ziel der „umfassenden Stärkung der 
Humanressourcen im Land Branden-
burg“ steht.

Qualifizierung ist vor allem auch das 
entscheidende Element, um die indi-
viduellen Fähigkeiten von Arbeitneh-
mern zu stärken, Umbrüche und Über-
gänge am Arbeitsmarkt zu gestalten. 
Gerade in diesem Zusammenhang 
kommt einem neuen Förderinstru-
ment, das sich an Beschäftigte rich-
tet, eine besondere Bedeutung zu: 
Der Bildungsscheck. Gefördert wird 
die Teilnahme an Maßnahmen zur in-
dividuellen beruflichen Weiterbildung, 
zur persönlichen Karriereentwicklung 
und individuellen Berufswegplanung. 
Es werden Zuschüsse zu den Teil-
nahmegebühren gewährt. 

Darüber hinaus ist die Kooperations-
richtlinie wesentlicher Bestandteil ei-
ner Strategie der Stabilisierung und 
des perspektivischen Aufbaus von Ar-
beitsplätzen in kleinen und mittleren 
Unternehmen durch bedarfsgerechte 
Fachkräftesicherung. Mit dem Aufbau 
und der Etablierung von Qualifizie-
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mehr in der bisherigen Form erfor-
derlich sein. Mit der neuen Richtli-
nie „Ausbildungsstrukturprogramm 
Brandenburg“ werden relevante För-
derelemente im Ausbildungsbereich 
fortgeführt, damit jedem ausbildungs-
willigen Jugendlichen in Brandenburg 
eine Lehrstelle angeboten werden 
kann. Zudem sollen Betriebe auch 
zur verstärkten betrieblichen Ausbil-
dung von leistungsschwächeren Ju-
gendlichen motiviert werden. 

Das Programm „Einstiegszeit“ un-
terstützt die Vermittlung zwischen 
Unternehmen und jungen arbeitslo-
sen Fachkräften. Es werden flexible 
Arbeitszeitmodelle und passgenaue 
Qualifizierungen gefördert. „Ein-
stiegszeit“ gibt ausgebildeten jungen 
Menschen berufliche Perspektiven 
und Unternehmen die Chance, die 
Förderung für den Aufbau eines 
qualifizierten Fachkräftestamms zu  
nutzen.

Neben dem großen Thema Bildung 
und Qualifizierung werden in den 
nächsten Jahren weitere politische 
Schwerpunkte der Arbeitspolitik in 
Brandenburg das Arbeitspolitische 
Programm prägen. Dazu gehört vor 
allem das große Thema der Regio-
nalisierung der Arbeitspolitik: Um-

gesetzt wird diese Strategie durch 
das Regionalbudget. Dessen grund-
sätzliche Zielstellung wird beibe-
halten. Durch die Einbeziehung der 
regionalen Entscheidungsträger und 
Akteure werden neue Wege in der 
Beschäftigungsförderung ermöglicht, 
die Arbeitslosen wieder Perspektiven 
eröffnen und zugleich die Regional-
entwicklung stärken. Die Formulie-
rung der Förderziele wurde neu ge-
fasst, um einerseits die Zuordnung 
zur Prioritätenachse C des Operatio-
nellen Programms Brandenburgs und 
andererseits die Transparenz und 
Klarheit im Zielvereinbarungsprozess 
zu verstärken:

Die Regionalbudgetförderung orien-
tiert regionale Entwicklungskonzepte 
auf drei strategische Ziele: 
1.		�Verbesserung des Zugangs zu Be-

schäftigung von arbeitslosen Frau-
en und Männern,

2.		�Verbesserung der sozialen Ein-
gliederung von arbeitslosen Frau-
en und Männern,

3.		�Anregung von Akteurskooperatio-
nen und Netzwerkbildung vor Ort.

Der regionale Ansatz ist ebenso im 
neuen Programm „Arbeit für Bran-
denburg“ verankert, das Mitte 2010 
startet. Die Förderung zielt auf die 
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rungsnetzwerken sowie von Arbeitge-
berzusammenschlüssen ist das stra-
tegische Ziel verbunden, kleine und 
mittlere Unternehmen in ihrer Koope-
rationsfähigkeit nachhaltig zu stär-
ken. Dazu gehört die gemeinsame 
Planung und Umsetzung von beruf-
lichen Qualifizierungsaktivitäten und 
die Nutzung von Möglichkeiten für 
einen zwischenbetrieblichen Perso-
naleinsatz. Die nach dieser Richtlinie 
geförderten Qualifizierungsnetzwerke 
sollen die betriebliche Personalpolitik 
und Personalentwicklungskompetenz 
stärken sowie die Qualifizierungsbe-
reitschaft und -beteiligung von Be-
schäftigten und Geschäftsführungen 
in kleinen und mittleren Unternehmen 
erhöhen. Dieses Ziel soll durch die 
Entwicklung, Optimierung und Aus-
weitung von zwischenbetrieblichen 
Kooperationen im Humanressourcen-
bereich erreicht werden.

Die Kompetenzentwicklungsrichtlinie 
zielt auf einen integrierten Ansatz 
von betrieblicher und individueller 
Kompetenzentwicklung. Kompeten-
zentwicklung setzt an den unterneh-
merischen Entwicklungszielen an und 
orientiert sich an der passgenauen 
Qualifizierung von Beschäftigten und 
des Managements zur Erreichung 
dieser Ziele. Zentrales Ziel der nach 

dieser Richtlinie geförderten Quali-
fizierungsmaßnahmen ist es, einer-
seits die strategischen Kompetenzen 
in kleinen und mittleren Unternehmen 
im Bereich Personal- und Organisa-
tionsentwicklung zu stärken und an-
dererseits die Weiterbildungsbereit-
schaft und Weiterbildungsteilnahme 
der Beschäftigten zu erhöhen.

Angesichts des demografischen Ein-
bruchs werden die Programme im 
Ausbildungsbereich in 2010 neu ge-
ordnet und den Anforderungen ange-
passt. Unverzichtbar ist weiterhin die 
direkte Unterstützung von Betrieben 
bei der betrieblichen Erstausbildung 
von Jugendlichen. Hier geht es ins-
besondere um Programme zur Unter-
stützung der Verbundausbildung und 
zur Förderung von Zusatzqualifikatio-
nen für Betriebe, die eine Vollausbil-
dung in bestimmten Berufen nur im 
Verbund mit anderen Betrieben oder 
mit Bildungsträgern sicherstellen 
können. Neben betriebsnahen Aus-
bildungsplätzen im Rahmen des Aus-
bildungsplatzprogramms Ost (APRO) 
wurden in der Vergangenheit zusätzli-
che außerbetriebliche und schulische 
Ausbildungsplätze bereitgestellt, um 
die Lücke am Ausbildungsstellen-
markt zu schließen. Diese Förderins-
trumente werden in Zukunft nicht 
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Die Förderung wird ein breites Spek-
trum an Handlungsmöglichkeiten zur 
Lösung von Problemen ermöglichen, 
für die im Land Brandenburg verstärk-
ter Handlungsbedarf bei der Stärkung 
der Humanressourcen besteht. Die 
Richtlinie unterstützt damit zugleich 
die Strategie für mehr Wachstum und 
Beschäftigung in Europa. Dabei wird 
auch großer Wert auf die Umsetzung 
des Partnerschaftsprinzips gelegt. So 
wird insbesondere der transnationale 
Austausch der Wirtschafts- und Sozi-
alpartner, aber auch der regionalen 
Akteure unterstützt. Zukunftsweisen-
de Qualifizierungsmaßnahmen in 
Brandenburg können nur unter einer 
europäischen Perspektive – die des 
„europäisch Denkens“ – jene Nach-
haltigkeit entwickeln, die für eine sta-
bile arbeitspolitische Entwicklung des 
Landes unabdingbar ist.

Das Arbeitspolitische Programm 
Brandenburg wird auch in den kom-
menden Jahren ein lebendiges Doku-
ment bleiben, um sich den Entwick-
lungen im europäischen, nationalen 
und regionalen Rahmen anpassen zu 
können. Um dies sach- und praxisge-
recht zu gestalten, sind nicht nur die 
Überlegungen derjenigen von Bedeu-
tung, die auf der programmatischen 
Ebene die arbeitspolitischen Strate-

gien weiterentwickeln. Mindestens 
ebenso wichtig sind die Erfahrungen 
aller Akteure, die im Rahmen des Ar-
beitspolitischen Programms konkrete 
Förderungen erhalten und umgesetzt 
haben. Sie alle sind herzlich einge-
laden, sich auch in den kommenden 
Jahren mit Kritik und Anregung in den 
Prozess der Weiterentwicklung der 
Arbeitspolitik in Brandenburg einzu-
bringen. Diese Art der Kooperation 
ist zugleich ein Stück gelebtes Part-
nerschaftsprinzip, wie es die Struktur-
fondsverordnungen vorsehen.

Informationen zum ESF 
im Land Brandenburg: 
www.esf.brandenburg.de

Informationen zu den 
Förderprogrammen: 
www.lasa-brandenburg.de

einführungeinführung

Schaffung befristeter zusätzlicher 
Beschäftigungsverhältnisse für Lang-
zeitarbeitslose in allen Brandenburger 
Landkreisen und kreisfreien Städten. 
Dabei verbindet sie die berufliche und 
soziale Integration von Langzeitar-
beitslosen mit der Möglichkeit, durch 
gemeinnützige Betätigungsfelder im 
kommunalen Bereich einen Beitrag 
zur Verbesserung kommunaler Ange-
bote zu leisten.

Neben den verschiedenen Richtlinien 
und Maßnahmen, die jeweils innovati-
ve Elemente enthalten, gibt es weiter-
hin den Förderansatz INNOPUNKT. 
Dieser Ansatz steht für die innovative 
arbeitsmarktpolitische Schwerpunkt-
förderung des Landes und hat das 
Ziel, Innovation zu „organisieren“ und 
zu „produzieren“. Die Modellförde-
rung INNOPUNKT ermöglicht es, zu 
relevanten Themen neuartige Lösun-
gen zu entwickeln und zu erproben 
sowie zur Nachnutzung zur Verfügung 
zu stellen. Für einen besseren Trans-
fer der guten Beispiele aus den ver-
schiedenen Modellprojekten gibt es 
seit 2009 nun die Datenbank INNO- 
Archiv (www.lasa-brandenburg.de), 
auf die alle Interessierten zugreifen 
können. 

Mit der Richtlinie zur Förderung 
transnationaler Maßnahmen wird nun 
auch die Prioritätsachse E zu vollem 
Leben erweckt. Der transnationale 
Erfahrungsaustausch soll die Zusam-
menarbeit zwischen Menschen und 
Regionen vertiefen und als Motor zur 
Entwicklung und Verbreitung arbeits-
politischer Innovationen wirksam wer-
den. Dabei geht es darum, aus Erfah-
rungen anderer Länder zu lernen wie 
auch im Gegenzug die in Branden-
burg gesammelten Erfahrungen in 
den internationalen Diskussionspro-
zess um eine effektive und effiziente 
Gestaltung einer zukunftsorientierten 
Arbeitspolitik einzubringen. Chancen 
für mehr und bessere Arbeit, lebens-
langes Lernen und sozialen Zusam-
menhalt sollen besser erkannt wer-
den und in alternative bzw. innovative 
Lösungsstrategien münden. 
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Allgemeine Bestimmungen zur  
Landesförderung und den Einsatz des 
Europäischen Sozialfonds (ESF)

Für jede Förderung aus dem Ar-
beitspolitischen Programm Bran-
denburg gilt:

1. Förderungen
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie (MASF) bzw. eine 
hiermit beauftragte Stelle1 entschei-
det über die Vergabe der Fördermittel 
im Rahmen der einschlägigen recht-
lichen Vorschriften nach eigenem 
pflichtgemäßen Ermessen und nach 
Maßgabe der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel. Dies bedeutet 
insbesondere:
	� Kein Rechtsanspruch: Ein Recht 
auf Förderung besteht nicht.

	� Mittelbeschränkung: Sind alle 
für das Programm vorgesehenen 
Haushaltsmittel gebunden, so be-
steht keine Pflicht des Ministeriums, 
weitere Mittel bereitzustellen. Der 
Programmumfang insgesamt ist 
durch das vom Landtag beschlos-
sene Haushaltsgesetz festgelegt. 
Mittelbeschränkungen können sich 
auch durch die einzuhaltenden  
Förderhöhen in den Förderge-
bieten Brandenburg-Nordost und 
Brandenburg-Südwest ergeben.

2. Haushaltsrechtliche 
Bestimmungen
Die geförderten Maßnahmen müssen 
der Landeshaushaltsordnung (LHO), 
insbesondere den §§ 23 und 44 LHO 
sowie den dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften genügen. Dies be-
deutet u.a.:
	� Antrag vor Maßnahmebeginn: 
Ein Antrag muss vor Beginn einer 
Maßnahme gestellt werden. An-
tragsformulare und die Mitteilung, 
welche Unterlagen ergänzend 
einzureichen sind, sind über die 
jeweilige Bewilligungsstelle erhält-
lich. Der Antrag ist schriftlich (bzw. 
auf elektronischem Weg), formge-
recht, fristgerecht und vollständig 
einzureichen. Erst dann kann eine 
Bearbeitung und – bei Vorliegen 
der förder- und zuwendungsrecht-
lichen Voraussetzungen und bei 
Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln 
– Bewilligung erfolgen. Wenn dem/
der Antragsteller/-in die Bewilligung 
vorliegt und er/sie mit dem Be-
scheid einverstanden ist, kann mit 
der Maßnahme begonnen werden.

	� Bereits geförderte Maßnahme-
träger können erneut einen Antrag 
auf weitere Förderung stellen, die 
nach Ablauf des schon bewilligten 
Förderzeitraums wirksam werden 
soll.

2.

1 Das Arbeitspolitische Programm wird im Auftrag des 
MASF durch die Landesagentur für Struktur und Arbeit 
(LASA) Brandenburg GmbH und durch das Landesamt 
für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg 
umgesetzt.
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	� Mitteilungspflichten: Während der 
Maßnahme sind der Bewilligungs-
stelle vom Maßnahmeträger alle 
maßgeblichen Änderungen zur  
Finanzierung, Durchführung und 
zum Verlauf mitzuteilen.

	 �Verwendungsnachweis: Die Ver-
wendung der Mittel muss nachge-
wiesen werden. Hierzu gibt es je 
nach Art der Förderung spezifische 
Regelungen, in welcher Form dies 
zu geschehen hat.

3. Zuwendungsempfänger
Die möglichen Zuwendungsempfän-
ger sind bei den Programmbeschrei-
bungen im Einzelnen angegeben.

Gefördert werden in der Regel je 
nach Förderausgestaltung arbeits-
lose Arbeitnehmer/-innen, Personen 
in Ausbildung und Beschäftigung so-
wie Gründerinnen und Gründer mit 
Wohnsitz im Land Brandenburg, Trä-
gereinrichtungen, die im Land Bran-
denburg Projekte realisieren, sowie 
Unternehmen mit Betriebsstätte im 
Land Brandenburg.

4. Antragstellung/Antrags-
verfahren
Anträge sind – wenn nicht aus-
drücklich anders angegeben – auf 
elektronischem Weg bei der LASA  

Brandenburg GmbH Geschäftsbe-
reich Fördermittelmanagement unter 
Nutzung des LASA-Portals (www.
lasa-brandenburg.de) bzw. beim  
Landesamt für Soziales und Ver-
sorgung des Landes Brandenburg  
Landesvertriebenen und Aussiedler-
amt/Förder- und Pflichtaufgaben un-
ter Nutzung des LASV-Portals (www.
lasv.brandenburg.de) zu stellen.

5. Vorschriften für eine ESF-
Förderung
Neben den einschlägigen landes- 
und bundesrechtlichen Zuwendungs-
bestimmungen und dem Operatio
nellen Programm für den ESF in 
Brandenburg für die Förderperiode 
2007–2013 sind die Rechtsetzun-
gen der Europäischen Union für die 
Umsetzung des ESF zu beachten. 
Dazu gehören insbesondere die 
Verordnungen (EG) Nr. 1081/2006, 
1083/2006 und 1828/2006.

Fördergebiete des Landes 
Brandenburg

Sofern Maßnahmen in beiden Förder-
gebieten des Landes Brandenburg 
(Brandenburg-Nordost bzw. Branden
burg-Südwest) stattfinden sollen, ist 
eine getrennte Antragstellung nach 
Fördergebiet notwendig. Zur Region 

Brandenburg-Nordost gehören die 
Landkreise Barnim, Märkisch-Oder-
land, Oberhavel, Oder-Spree, Ost
prignitz-Ruppin, Prignitz, Uckermark 
sowie die kreisfreie Stadt Frankfurt 
(Oder). Zur Region Brandenburg-Süd- 
west gehören die Landkreise Dahme-
Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, 
Oberspreewald-Lausitz, Potsdam-
Mittelmark, Spree-Neiße, Teltow-
Fläming sowie die kreisfreien Städte 
Brandenburg an der Havel, Cottbus 
und Potsdam.

Information und Publizität

Der Zuwendungsempfänger ist ver-
pflichtet, die Vorschriften der „Verord
nung (EG) Nr. 1828/2006 über die 
von den Mitgliedstaaten zu treffenden 
Informations- und Publizitätsmaß-
nahmen für die Interventionen der 
Strukturfonds“ (Artikel 8) zu beach-
ten. Näheres regelt das „Merkblatt 
Information und Publizität für ESF-
geförderte Projekte“, veröffentlicht im 
Internet auf der ESF-Webseite www.
esf.brandenburg.de > ESF-Öffent-
lichkeitsarbeit sowie auf der Web-
seite der LASA Brandenburg GmbH 
unter www.lasa-brandenburg.de  
> Förderprogramme > Hinweise 
für Zuwendungsempfänger. Die 
Zuwendungsempfänger müssen die 

Teilnehmer/-innen und Maßnahme-
beteiligten über die Förderung aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und aus Mitteln des Landes Branden-
burg in geeigneter Form informieren 
und auf die Förderung im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit (u. a. in 
Schriftverkehr, Internet, Beschilde-
rung am bzw. im Objekt und insbe-
sondere auch Information der Medi-
en) hinweisen. Ferner sollen sie auch 
die Bürgerinnen und Bürger in der 
Region über die Ziele und Ergebnisse 
der Förderung mindestens zu Beginn 
und zum Abschluss der geförderten 
Maßnahmen in angemessener Weise 
informieren, sofern dies im Rahmen 
der Zuwendungsbescheide vorgege-
ben wurde. Aber sicherlich wird dies 
auch im Interesse der Träger selbst 
liegen.

Verzeichnis der Begünstigten

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1828/2006 erklären sich die Be-
günstigten der ESF-Förderung bei 
Annahme der Finanzierung damit 
einverstanden, dass sie in das ge-
mäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d) 
der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 
zu veröffentlichende Verzeichnis der 
Begünstigten aufgenommen werden. 
Das Verzeichnis ist auf der Bran-
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denburger ESF-Webseite (www.esf. 
brandenburg.de) einzusehen.

Grundsätze der Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung

Gemäß Artikel 3 Buchstabe b) iii) der 
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 so-
wie Artikel 16 der Verordnung (EG) 
1083/2006 sind Gleichstellungsas-
pekte auf den verschiedenen Stufen 
der Durchführung des ESF zu berück-
sichtigen und jede Form der Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts, 
der Rasse oder ethnischen Herkunft, 
der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung auszu-
schließen. Dazu gehört die ange-
messene Beteiligung von Gleichstel-
lungsstellen, Interessenvertretungen 
und Nichtregierungsorganisationen 
bei der Planung und Umsetzung der 
ESF-geförderten Maßnahmen und 
Projekte. 

Weiterführende Informationen zur 
ESF-Förderung, insbesondere die 
ESF-Fördergrundsätze, sind auf der 
Website www.esf.brandenburg.de er-
sichtlich.

6. Beteiligung von Dritten bei der 
Prüfung von Anträgen
Bestehen Zweifel – beispielsweise  
an der arbeitsmarktpolitischen Not-
wendigkeit oder wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit eines Projektes –, so 
behält sich das MASF bzw. die mit 
der Umsetzung des jeweiligen Pro-
gramms beauftragte Stelle vor, bei 
der Antragsbearbeitung Stellungnah-
men von kompetenten Einrichtungen 
(Kommunen, Agenturen für Arbeit, 
Kammern o. ä.) einzuholen.

Zur Beachtung
Die Angabe einer Fördermöglich-
keit für Werbezwecke darf nur in 
Abstimmung mit dem MASF bzw. 
mit der jeweils beauftragten Um-
setzungsstelle erfolgen.

3.Darstellung der Förderprogramme
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Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in kleinen 
und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg vom 24. Juli 2008  
in der Fassung der Richtlinienänderung vom 13. August 2009

Was wird gefördert?

Gefördert werden kann:
	� Qualifizierung von Beschäftigten 
und des Managements auf Ba-
sis betrieblicher Qualifizierungs
bedarfe.

	� Qualifizierung in kleinen und mitt-
leren Unternehmen in spezifischen 
Themenfeldern auf Basis des Be-
darfs.

	� Personal- und Sachausgaben für 
die Durchführung eines Personal-
checks für Fachkräftesicherung in 
Unternehmen (qualifiziertes Gut-
achten hinsichtlich mehrerer in der 
Richtlinie vorgegebener Module).

Wer wird gefördert?

Kleine und mittlere Unternehmen im 
Sinne der jeweils gültigen Definition 
der Europäischen Kommission, die 
eine Betriebsstätte im Land Bran-
denburg unterhalten bzw. ein Orga-
nisationsträger (z. B. Projekt- oder 
Bildungsträger). 

Art und Umfang der Förderung

Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss 
im Rahmen einer Projektförderung 
als Anteilsfinanzierung.

Zuwendungsfähige Ausgaben:
	� Ausgaben für Qualifizierungen von 
Beschäftigten und des Manage-
ments entsprechend Qualifizie-
rungsbedarfsanalyse (jährlich 300 
bis max. 3.000 Euro pro Teilneh-
merin oder Teilnehmer) und notwen-
dige Kinderbetreuungsausgaben.

	� Ausgaben für Qualifizierung in klei-
nen und mittleren Unternehmen in 
spezifischen Themenfeldern (jähr-
lich 300 bis max. 10.000 Euro pro 
gefördertem Unternehmen) und 
notwendige Kinderbetreuungsmaß-
nahmen.

	� Personal- und Sachausgaben zur 
Durchführung eines Personal-
checks für Fachkräftesicherung; 
Förderung pro Kleinstunternehmen 
(5 bis 9 Beschäftigte) mit 300 bis 
zu 1.000 Euro, pro kleinem Unter-
nehmen (10 bis 49 Beschäftigte) 
mit 300 bis zu 2.000 Euro und pro 
mittlerem Unternehmen (50 bis 249 
Beschäftigte) mit 300 bis zu 4.000 
Euro gefördert.

Bei Antragstellung durch Unterneh-
men können Ausgaben für externe 
Qualifizierungsleistungen, bei Antrag-
stellung durch Organisationsträger 
Personal- und Sachausgaben für die 
Qualifizierung gefördert werden. 

3.1 Darstellung der Förderprogramme

Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  
Beschäftigten und Unternehmen
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3.1.2Einstiegszeit für Jugendliche in Brandenburg

förderprogramme

Der Eigenanteil der Betriebe beträgt 
mindestens 20 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben. 

Die Lohnkosten für die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer während der 
Maßnahme werden nicht als Eigen-
anteil angerechnet. Soweit Bildungs-
träger im Rahmen der Qualifizierung 
Räume und Material der Unterneh-
men nutzen, sind die daraus ent
stehenden Kosten nicht zuwendungs-
fähig.

Geltungsdauer der Richtlinie

01.07.2008 bis 31.12.2010

Veröffentlichung 

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 35 
vom 3. September 2008 (Richtlinie) 
und Amtsblatt für Brandenburg Nr. 37 
vom 23. September 2009 (Richt
linienänderung)

Antragsverfahren

Anträge sind über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH zu 
stellen (siehe Online-Antragsverfah-
ren unter www.lasa-brandenburg.de).
Aufgrund der veränderten wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen sind für 
eine einfache und flexible Antragstel-
lung die in der Richtlinie genannten 
Antragstermine zeitweise ausgesetzt. 
Eine Frist von 6 Wochen zwischen 
Vorlage des vollständigen elektroni-
schen Antrages und dem beabsichtig-
ten Maßnahmebeginn ist jedoch zwin-
gend zu beachten.

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Was wird gefördert?

Die Förderung zielt auf die Erschlie-
ßung von Beschäftigungsmöglichkei-
ten in Brandenburger Unternehmen, 
um die nachhaltige Eingliederung von 
arbeitslosen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung in den Arbeits-
markt zu verbessern.
	� Durch betriebliche Kompetenzent-
wicklung im Bereich Personal- und 
Organisationsentwicklung sollen Ar-
beitsplätze für Jugendliche erschlos-
sen werden. Unternehmen erhalten 
im Rahmen der Förderung gezielt 
Unterstützung beim Erkennen von 
latenten Beschäftigungspotentialen 
sowie Beratung zu flexiblen Arbeits-
zeit- und Organisationsmodellen. 

	� Unternehmen erhalten vom Pro-
jektteam zudem Unterstützung bei 
der Suche nach geeigneten Be-
werberinnen und Bewerbern sowie 
bei der Durchführung des Auswahl-
verfahrens, Hilfe bei der Ermittlung 
des Qualifizierungsbedarfs und der 
Auswahl entsprechend geeigneter 
Bildungsträger für die Qualifikation 
der Jugendlichen im Zuge der Ein-
stellung aber auch Informationen zu 
Fördermöglichkeiten. Das Förder-
angebot trägt somit auch dazu bei, 
Unternehmen bei der Suche nach 

geeigneten Fachkräften zu unter-
stützen.

	� Für die arbeitslosen Jugendlichen 
wird Beratung und Betreuung ge-
fördert. Zudem kann eine Nachbe-
treuung bis zu sechs Monate nach 
der Einstellung erfolgen. Weiterhin 
können Zuwendungen für pass-
genaue Qualifizierungen gewährt 
werden. Als eine spezielle Form 
der Qualifizierung werden auch 
Auslandspraktika der Jugendlichen 
gefördert (transnationaler Ansatz). 
Förderfähig sind bezogen auf diese 
Praktika im Ausland die sprachliche/
landeskundliche Vorbereitung, Rei-
sekosten, Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung, Versicherungen, die 
Betreuung im Ausland, Qualifizie-
rungen im Ausland, die Vermittlung 
des Praktikumsplatzes und Aufwen-
dungen für die Organisation.

	� In Ergänzung zur Landesförderung 
können durch die Agenturen für  
Arbeit bzw. Einrichtungen für Grund-
sicherung Eingliederungszuschüsse 
gewährt werden.

Wer wird gefördert?

	 �Unternehmen (ausschließlich KMU), 
die eine Betriebsstätte im Land Bran-
denburg unterhalten;

	� arbeitslose und von Arbeitslosig-
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie –
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit 3.1.3

keit bedrohte Jugendliche mit ab-
geschlossener Berufsausbildung 
(i. d. R. bis zum vollendeten 25. 
Lebensjahr, ein Drittel der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer kann zwi-
schen 25 und 30 Jahre alte sein).

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung wird als Projektför-
derung in Form einer Fehlbedarfs-
finanzierung mit Zuwendungen als 
Zuschüsse ausgereicht. Förderfähig 
sind Personal- und Sachkosten im 
Rahmen der Beratung/Projektsteue-
rung und Qualifizierung während der 
gesamten Projektlaufzeit.
	� Die Fördersumme für Beratung 
(inkl. Nachbetreuung) beträgt durch-
schnittlich bis zu 2.500 Euro pro 
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer.

	� Für Qualifizierungen wird ein durch-
schnittlicher Zuschuss in Höhe von 
775 Euro pro Qualifizierung geför-
dert. Allerdings (Zuwendungsvo-
raussetzung) muss sich das ein-
stellende Unternehmen mit einem 
Eigenanteil an den Qualifizierungs-
kosten in Höhe von mindestens 
30 % beteiligen.

	� Auslandspraktika: Pro Jugendlichen 
werden maximal 9.745 Euro (für 
sechs Monate) gewährt.

Geltungsdauer der Förderung

01.01.2009 bis 31.12.2010
Eine Verlängerung der Förderung ist 
beabsichtigt.

Antragsweg

Für die Inanspruchnahme von Bera-
tungsleistungen bedarf es seitens der 
Unternehmen und Jugendlichen kei-
ner Antragsstellung. 
Die Beantragung und Bereitstellung 
der Zuschüsse für Qualifizierungen, 
einschließlich Auslandspraktika, er-
folgt über die Geschäftsstellen des 
Projektes „Einstiegszeit“. Informatio-
nen zu den Geschäftsstellen sind zu 
finden unter: www.etz-brandenburg.de.

Eingliederungszuschüsse sind bei 
der jeweils zuständigen Agentur für 
Arbeit bzw. Einrichtung für Grund
sicherung zu beantragen.  

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Was wird gefördert?

Im Rahmen einer Modellförderung 
wurde bei der LASA Brandenburg die 
„Servicestelle Arbeitswelt und Eltern-
zeit“ eingerichtet. Das Modellprojekt 
will dazu beitragen, die Bedürfnisse 
von Müttern und Vätern in Zusam-
menhang mit Mutterschutz und El-
ternzeit mit den unternehmerischen 
Interessen in eine gute Balance zu 
bringen. Die umfassenden Service- 
und Beratungsangebote der Servi-
cestelle richten sich an Arbeitgeber 
und Beschäftigte gleichermaßen. Die 
Servicestelle berät zu Fragen und 
Ansprüchen im Zusammenhang mit 
Mutterschutz und Elternzeit, gesund-
heitlichen Aspekten und finanziellen 
Folgen, die für Mütter und junge El-
tern zu beachten sind. Es wird Be-
ratung zur Planung der Zeit vor und 
nach der Geburt angeboten und über 
Möglichkeiten informiert, die Eltern-
zeit  für das berufliche Fortkommen 
zu nutzen, z. B. durch Teilnahme an 
Qualifizierungsmaßnahmen. So soll 
den Beschäftigten eine weitestge-
hend reibungslose Rückkehr an den 
Arbeitsplatz ermöglicht werden. 

Arbeitgebern bietet die Servicestelle 
in Zusammenarbeit mit den Agen-
turen für Arbeit auch Unterstützung 

bei einer Vertretungsregelung bzw. 
der Vermittlung von Ersatzkräften 
zur personellen Überbrückung der 
Ausfallzeiten während Mutterschutz 
und Elternzeit in Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur für Arbeit an. Auf 
Wunsch und in Absprache mit allen 
Beteiligten können die Mitarbeiterin-
nen der Servicestelle in Konflikten, die 
in Zusammenhang mit Mutterschutz 
und Elternzeit im Betrieb entstehen, 
auch moderierend tätig werden.

Geltungsdauer der Richtlinie/ 
Förderung

Die Servicestelle wird bis Ende 2011 
gefördert. 

Kontakt

LASA Brandenburg GmbH
Servicestelle Arbeitswelt und 
Elternzeit
Wetzlarer Straße 54
14482 Potsdam 
Telefon-Hotline: 0331 6002-266
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.arbeitswelt-elternzeit.de
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Implementierung familienbewusster Personalpolitik
mit dem audit berufundfamilie©

3.1.4

Was wird gefördert?

Das Land Brandenburg fördert kleine 
und mittlere Unternehmen bei der Im-
plementierung einer familienbewuss-
ten Personalpolitik. Ziel der Förde-
rung ist, dass sich die Unternehmen 
auditieren lassen. Die Auditierung soll 
dazu beitragen, dass Beschäftigte 
und Unternehmen von einer famili-
enbewussten Personalpolitik profi-
tieren. Das audit unterstützt Arbeit-
geber darin, Unternehmensziele und 
Interessen der Beschäftigten in eine 
tragfähige und wirtschaftliche Balan-
ce zu bringen. Unternehmen, die sich 
auditieren lassen wollen, erhalten von 
der berufundfamilie gGmbH 
	� eine gezielte Analyse des Entwick-
lungspotenzials,

	� passgenaue Angebote und Lösun-
gen für ihr Unternehmen, 

	� ein betrieblich sinnvolles Gesamt-
konzept, 

	� ein Instrument zur Kontrolle der 
Ziele und Maßnahmen,

	� eine Bestätigung für das Engage-
ment im Bereich Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.

Wer wird gefördert?

Unternehmen und nicht erwerbs-
wirtschaftliche Einrichtungen (aus-
genommen Verwaltungen) mit bis 
zu 250 Beschäftigten (Anzahl der 
Beschäftigten im Brandenburger Be-
trieb, wenn der Geschäftssitz sich in 
einem anderen Bundesland befindet).

Art und Umfang der Förderung

Die zu auditierenden KMU beteiligen 
sich mit 30 % an den Durchführungs-
kosten der Auditierung.

Geltungsdauer der Förderung

Die Förderung ist bis März 2011  
möglich.

Antragsverfahren

Die Fördermittel erhält der bereits 
ausgewählte Projektträger berufund-
familie gGmbH. 

Für die Inanspruchnahme der geför-
derten Auditierung bedarf es seitens 
der Unternehmen keiner Antragsstel-
lung. 

Kontakt

An einer Auditierung interessierte Un-
ternehmen wenden sich direkt an die 
berufundfamilie gGmbH
Feldbergstraße 21
60323 Frankfurt am Main
Lucie Perrot
Tel.: 069 300388-13
E-Mail: l.perrot@beruf-und-familie.de
www.beruf-und-familie.de
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Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
zur Förderung von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen  
bei Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen  
im Land Brandenburg

3.1.5

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie (MASF) fördert 
einerseits die individuelle Beratung, 
Qualifizierung und Coaching von 
Gründungswilligen in der Vorgrün-
dungsphase sowie die Begleitung 
von Existenzgründerinnen und -grün-
dern in der Übergangsphase1, ande-
rerseits die Moderation von Unter-
nehmensnachfolgen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Im Einzelnen werden gefördert:
A)		�Förderung von regionalen Lotsen-

diensten sowie Lotsendienst für 
Migrantinnen und Migranten,

B)		�Förderung des Gründungsservice 
an Brandenburger Hochschulen,

C)		�Beratungsangebot für innovative 
Gründungen „Innovationen brau-
chen Mut“ (IBM),

D)		�Gründungswerkstätten für junge 
Leute,

E)		Unternehmensnachfolge,
F)		�Ergänzende experimentelle 
			 Aktionen.

A)	�Förderung von regionalen Lot-
sendiensten/des Lotsendienstes 
für Migrantinnen und Migranten

Was wird gefördert?

	� die auf eine Existenzgründung 
abzielenden individuellen spe-
zifischen Qualifizierungs-, Bera-
tungs- und Coachingleistungen für 
Gründungswillige in der Vorgrün-
dungsphase sowie die Organisa-
tion des Begleitprozesses durch 
regionale Lotsendienste bzw. Lot-
sendienst für Migrantinnen und Mi-
granten in der Vorgründungs- und 
in der Übergangsphase; 

	� für Gründungswillige: Assessments 
(im Sinne von Potenzialanalysen) 
zwischen 2 und 5 Tagen mit 7 bis 
12 Teilnehmern/-innen sowie in-
dividuelle spezifische Beratungs-, 
Qualifizierungs- und Coachingleis-
tungen während der Vorgründungs-
phase; 

	� die Begleitung von Existenzgründe-
rinnen und -gründern durch den Zu-
wendungsempfänger dieser Förde-
rung, sofern sie von diesem bereits  
in der Vorgründungsphase betreut 
wurden.

Art und Umfang der Förderung

1.		�Es werden folgende Ausgaben für 
Honorarleistungen gefördert, je-
doch nicht mehr als die tatsächlich 
getätigten Ausgaben:

a)		�die Ausgaben, die externen Leis-
tungserbringern für die Durchfüh-
rung von Assessments für Grün-
dungswillige entstehen: bis zu 900 
Euro je Tag für durchschnittlich 
vierzig Assessment-Tage pro Jahr;

b)		�die Ausgaben, die externen Leis-
tungserbringern für die individuelle 
spezifische Beratung und Quali-
fizierung der Gründungswilligen 
während der Vorgründungsphase 
entstehen: durchschnittlich 1.600 
Euro je Gründungswillige/-n. 

		� Die Qualifizierungs- und Bera-
tungsleistungen der Gründungs-
willigen erfolgen einzeln oder als 
Gruppencoaching, wobei die Ein-
zelqualifizierung und -beratung 
Vorrang gegenüber dem Gruppen-
coaching hat.

2.		�Die förderfähigen Gesamtausga-
ben umfassen die Personal- und 
Sachausgaben für die Aufgaben 
der Lotsendienste (Projektma-
nagement) und für die Aufgaben 
der externen Leistungserbringer. 
Nicht förderfähig sind Ausgaben 

für Investitionen. Die Ausgaben für 
die Aufgaben der Lotsendienste 
(Projektmanagement) werden in 
Höhe von bis zu 40 % der förderfä-
higen Gesamtausgaben gefördert.

B)	�Förderung des Gründungs-
		 service an den Hochschulen

Was wird gefördert?

Gefördert werden individuelle spezi-
fische Begleitung, Qualifizierungs-, 
Beratungs- und Coachingleistungen 
für Gründungswillige an den Hoch-
schulen in der Vorgründungsphase 
und ihre Begleitung in der Über-
gangsphase.

Art und Umfang der Förderung

Die förderfähigen Gesamtausgaben 
umfassen die Personal- und Sach-
ausgaben für die Aufgaben der Zu-
wendungsempfänger nach dem Kon-
zept (Projektmanagement) und für 
die Aufgaben der externen Leistungs-
erbringer. Nicht förderfähig sind Aus-
gaben für Investitionen. Die Ausga-
ben für Projektmanagement werden 
in Höhe von bis zu 50 % der förder-
fähigen Gesamtausgaben gefördert.

1 Die Übergangsphase beginnt mit der Gründung (Ge-
werbeanmeldung oder Beginn der wirtschaftlichen Tätig-
keit) und umfasst die erste Phase der Nachgründungs-
phase von einem Jahr.
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C)		�Beratungsangebot für innova-
tive Gründungen „Innovationen 
brauchen Mut“ (IBM)

Was wird gefördert?

1.		�Die Begleitung von Gründungswil-
ligen mit innovativen Gründungs-
ideen in der Vorgründungsphase 
und Existenzgründer-/innen bis zu 
drei Jahre nach der Gründung (als 
KMU)2,

2.		�Individuelle Beratungs- und Coa-
chingleistungen durch externe 
Leistungserbringer in der Vorgrün-
dungsphase.

Art und Umfang der Förderung

Die förderfähigen Gesamtausgaben 
umfassen die Personal- und Sach-
ausgaben für die Aufgaben der Zu-
wendungsempfänger nach dem Kon-
zept (Projektmanagement) und für die 
Aufgaben der externen Leistungser-
bringer. Nicht förderfähig sind Ausga-
ben für Investitionen. Die Ausgaben 
für das Projektmanagement werden 
in Höhe von bis zu 40 % der förder-

fähigen Gesamtausgaben gefördert. 
Die Gründungswilligen haben ab dem 
5. Tagwerk für Coachingleistungen ei-
nen Eigenanteil in Höhe von 200 Euro 
pro Tagwerk zu erbringen.

Für das Förderangebot für innovati-
ve Gründungen kann das für Arbeit 
zuständige Ministerium Honorar
sätze festlegen, die von den Förder-
grundsätzen für das Operationelle 
Programm des Landes Brandenburg 
für den Europäischen Sozialfonds in 
der Förderperiode 2007–2013, Ziel 
Konvergenz Brandenburg Nordost 
und Brandenburg Südwest nebst An-
lage in der jeweils gültigen Fassung  
abweichen.

D) 	�Gründungswerkstätten  
für junge Leute

Was wird gefördert?

Gefördert wird 
1.		�die Begleitung von jungen Leuten 

in der Vorgründungs- und in der 
Übergangsphase in Gründungs-
werkstätten3, und zwar in offener 
Individualbetreuung und in einer 
oder mehreren Werkstätten  nach 
der Business-Inkubator-Methode4,

2.		�Qualifizierungs-, Beratungs- und 
Coachingleistungen durch externe 
Leistungserbringer in der Vorgrün-
dungsphase.

Die Angebote der offenen Individual-
betreuung und der Werkstatt können 
auch in Kombination Anwendung 
finden, wobei die Begleitung der  
jugendlichen Gründungswilligen in 
der Werkstatt nach der Business-
Inkubator-Methode Vorrang genießt.

Art und Umfang der Förderung

Die förderfähigen Gesamtausga-
ben umfassen die Personal- und 
Sachausgaben für die Aufgaben der 
Zuwendungsempfänger nach dem 
Konzept einschließlich der Ausgaben 
für die Werkstätten (Projektmanage-
ment) und für die Aufgaben der exter-
nen Leistungserbringer. Nicht förder-
fähig sind Ausgaben für Investitionen.

Die Ausgaben für das Projektma-
nagement werden in Höhe von bis zu 
80 % der förderfähigen Gesamtaus-
gaben gefördert.

E)		�Unternehmensnachfolge

Was wird gefördert?

Gefördert werden
1.		�die Moderation des Unterneh-

mensnachfolgeprozesses, die 
den Ausgleich der gegenseitigen 
Interessen von Übergeber/-in und 
Übernehmer/-in beinhaltet und 
eine erfolgreiche Unternehmens-
übergabe zum Ziel hat,

2.		�für Übergeber/-innen und Über
nehmer/-innen

a)		�Beratungs- und Qualifizierungs-
leistungen während des Unterneh-
mensnachfolgeprozesses,

b)		�begleitendes individuelles Coaching.

Art und Umfang der Förderung

Die förderfähigen Gesamtausga-
ben umfassen die Personal- und 
Sachausgaben für die Aufgaben der 
Zuwendungsempfänger nach dem 
Konzept (Projektmanagement) und 
für die Aufgaben der externen Leis-
tungserbringer. Nicht förderfähig sind 

2 Dies umfasst nur die Begleitung durch den Träger. Die 
Coachingleistungen für innovative Gründungsvorhaben, 
die in den ersten drei Jahren nach der Gründung ge-
fördert werden sollen, sind über das Bundesprogramm 
„Gründercoaching Deutschland“ zu beantragen. 

3 Eine Werkstatt ist der räumlichen Stützpunkt mit Ar-
beits-, Trainings- und Kommunikationsräumen, der mit 
allen für die Gründungsvorbereitung erforderlichen Bü-
roeinrichtungen und Kommunikationsmitteln wie Telefon, 
Fax und PC mit Internetanschluss ausgestattet ist.

4 Die charakteristischen Merkmale der Business-Inku-
bator-Methode sind: das Arbeiten und Lernen im Team 
unter Leitung erfahrener Trainer und Coaches, fallwei-
se unterstützt durch Einzelberatung; die (phasenweise) 
gemeinsame Erarbeitung von Lösungen bestimmter 
Aufgaben; die Gruppenerfahrung und hohe Kommunika-
tionsdichte; jugendgemäße Arbeits- und Lernmethoden; 
Erlernen von Präsentationstechniken; Einüben von Ko-
operations- und Netzwerkarbeit.
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Ausgaben für Investitionen. Die Aus-
gaben für das Projektmanagement 
werden in Höhe von bis zu 50 % der 
förderfähigen Gesamtausgaben ge-
fördert.

Die begünstigten KMU (Übergeber/-
innen) müssen bis zu 30 % der Aus-
gaben für die externen Leistungser-
bringer tragen. 

Die Zuwendungsempfänger müssen 
einen Eigenanteil in Höhe von 75 % 
der für die Kofinanzierung der ESF-
Mittel erforderlichen nationalen Mittel 
erbringen. Dabei soll der Eigenanteil 
der begünstigten KMU (30 % der 
Ausgaben für die externen Leistungs-
erbringer) zu zwei Dritteln berück-
sichtigt werden.

F)		�Ergänzende experimentelle 
			 Aktionen

Was wird gefördert?

Gefördert werden innovative Ansätze 
(Methoden/Verfahren), die die Beglei-
tung, Coaching- und Qualifizierungs-
leistungen im Land Brandenburg im 
Existenzgründungsbereich in der 
Vorgründungsphase vorsehen, die 
über die vorgenannten zu fördern-
den Maßnahmen hinausgehen und 

eine qualitative Verbesserung oder 
Weiterentwicklung des bisherigen 
Förderangebotes aufweisen. Dabei 
können sich diese Aktionen insbe-
sondere auf bisher nicht geförderte 
Zielgruppen (z. B. Ältere, Behinder-
te, Langzeitarbeitslose, Freiberufler) 
beziehen, bestimmte Formen von 
Gründungen besonders unterstützen 
(z. B. Teamgründungen, Restarter 
nach Insolvenzen, Vernetzung von 
Einzelgründerinnen und -gründern) 
oder neue Förderansätze enthalten.

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden Personal- und 
Sachausgaben für die Umsetzung 
des Konzeptes (Projektmanagement) 
sowie Honorarausgaben externer 
Leistungserbringer. Nicht förderfähig 
sind Ausgaben für Investitionen. Die 
Ausgaben für das Projektmanage-
ment werden in Höhe von bis zu 50 % 
der förderfähigen Gesamtausgaben 
gefördert.

Welche Voraussetzungen  
sind zu erfüllen?

1.		�Die Zuwendungsempfänger müssen 
ihre Kompetenz zur Durchführung 
dieser innovativen Aktionen durch 
ein geeignetes Konzept nachweisen.

2.		�Die Zuwendungsempfänger müs-
sen bereits eine der v. g. Förderun-
gen gemäß der Nummern A)–E) 
erhalten.

3.		�Die Laufzeit der Maßnahmen be-
trägt im Regelfall zwei Jahre.

Gemeinsame Regelungen für
sämtliche Zuwendungsempfänger

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts sowie Personen-
gesellschaften.

Was ist zu beachten?

1.		�Die Förderung erfolgt auf der 
Grundlage der Richtlinie sowie der 
einschlägigen Vorschriften der Eu-
ropäischen Kommission und der 
Landeshaushaltsordnung.

2.		�Ausgaben für Teilnehmende (Un-
terhaltsgeld, Fahrkosten) werden 
nicht gefördert. Zusätzliche Kin-
derbetreuungskosten, die Grün-
dungswilligen durch die Teilnah-
me an der Betreuung durch den 
Zuwendungsempfänger entste-
hen, können bis zu 100 % der tat-
sächlich entstandenen Ausgaben, 

höchstens jedoch bis zu 2.000 
Euro über den Gesamtzeitraum 
pro Teilnehmer/-in erstattet wer-
den.

Geltungsdauer der Förderung

01.03.2010 bis 31.12.2013

Veröffentlichung 

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 4 vom 
3. Februar 2010

Antragsverfahren

Das Antragsverfahren ist mit Ausnah-
me der ergänzenden experimentellen 
Aktionen abgeschlossen.

Kontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Call-
center der LASA Brandenburg GmbH,
Tel.: 0331 6002-200 zur Verfügung.
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Weiterhin können Sie Rückfragen 
richten an
Frau Heydebreck 
Tel.: 0331 6002-347
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3.1.6

Was wird gefördert?

Es werden Projekte gefördert, 
	� die der Entwicklung neuer, insbe-
sondere originärer und unverwech-
selbarer Produkte, Märkte und 
Absatzwege durch Künstler/-innen 
dienen, gleichzeitig deren unter-
nehmerische Potenziale verbes-
sern, damit zum Erhalt oder der 
Schaffung von Arbeitsplätzen bei-
tragen bzw. die Strategiefähigkeit 
von Unternehmen verbessern; 

	� die das wirtschaftliche Handeln, die 
Effizienz oder die Wettbewerbsfä-
higkeit von Künstler/-innen, Kultur-
schaffenden, Kultureinrichtungen 
und Unternehmen im Kulturbereich 
erhöhen und damit vorhandene 
Arbeitsplätze stabilisieren bzw. 
neue Arbeitsplätze schaffen. Ins-
besondere kommen in Betracht die 
Kompetenzentwicklung (z. B. Ma-
nagementberatung) beim Aufbau 
wirtschaftlicher Geschäftsbereiche 
bzw. der Ausgründung wirtschaftli-
cher Einheiten sowie die Entwick-
lung von Kooperationen und Orga-
nisationsmodellen;

	� die die Entwicklung vernetz-
ter kunst- und kulturtouristischer 
Dienstleistungen fördern und damit 
sowohl die touristischen Potenziale 
der Regionen und Städte stärken 

Richtlinie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) zur Förderung von Kompetenzentwicklung in Kunst  
und Kultur aus dem Europäischen Sozialfonds vom 14. März 2009

als auch der regionalen Veranke-
rung spezifischer Potenziale aus 
Kunst und Kultur dienen. 

Darüber hinaus werden berufsbeglei-
tende Qualifizierungsmaßnahmen 
und Beratungsangebote für Beschäf-
tigte im Kulturbereich, (z. B. berufli-
che Weiterbildung im Kulturmanage-
ment, Kulturtourismus, Marketing 
usw.) zur Erhöhung der Verbleibs- 
und Aufstiegschancen des Einzelnen 
gefördert.

Wer wird gefördert?

Arbeitslose Personen, Beschäf-
tigte mit Qualifikationsbedarf so-
wie freiberuflich tätige Künstlerin-
nen und Künstler, Beschäftigte und 
Geschäftsführer/-innen von Vereinen, 
Stiftungen und Unternehmen aus 
den Bereichen Kunst, Kultur und Kul-
turwirtschaft sowie Brandenburger 
Gründer/-innen im Kulturbereich.

Die geförderten Personen müssen  
ihren Hauptwohnsitz und die geför-
derten Unternehmen ihren Sitz im 
Land Brandenburg haben.

Die genauen Förderbedingungen 
entnehmen Sie bitte der Richtlinie auf 
der Seite www.esf.brandenburg.de.

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung umfasst einen anteili-
gen Zuschuss zu den projektbezoge-
nen Personal- und Sachkosten. 

Der Fördersatz für jedes Einzelvor-
haben beträgt maximal 75 % der 
Gesamtkosten des Projekts. Der An-
tragsteller muss eine Kofinanzierung 
in Höhe von mindestens 25 % der 
Gesamtsumme sicherstellen.

Geltungsdauer der Richtlinie/ 
Förderung

01.04.2009 bis 31.12.2011
Eine Verlängerung der Richtlinie ist 
vorgesehen.

Veröffentlichung 

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 13 vom 
08. April 2009

Antragsverfahren

Die Antragsberechtigten konnten erst-
malig bis zum 15. Mai 2009 beim MWFK 
Antragsentwürfe einreichen. Sofern das 
zur Verfügung stehende Mittelkontingent 
es zulässt, können im Einzelfall auch 
später gestellte Anträge noch berück-
sichtigt werden. In den Folgejahren teilt 

das Ministerium auf seiner Internetprä-
senz mit, bis zu welchem Datum erneut 
Anträge eingereicht werden können. 

Durch das MWFK erfolgt die fachliche 
Prüfung der eingereichten Konzepte 
und es informiert die Bewerber über 
das Ergebnis der Prüfung. Bei einer 
positiven Bewertung werden die aus-
gewählten Bewerber aufgefordert, 
einen Antrag über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH 
zu stellen (s. online-Antragsverfahren 
unter www.lasa-brandenburg.de). For-
mulare hierfür sind im Internet unter 
www.lasa-brandenburg.de abrufbar. 

Kontakt

Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur (MWFK), Referat 32 (Kultur-
entwicklung und Kulturfinanzierung) 
Thomas Ruben
Tel.: 0331 866-4921
Fax: 0331 866-4903
thomas.ruben@mwfk.brandenburg.de

Referat 11 (Koordinierung ESF-Pro-
gramme im MWFK)
Michaela Schubert
Tel.: 0331 866-4651
Fax: 0331 866-4605
michaela.schubert@mwfk.brandenburg.de
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Bildungsscheck Land Brandenburg –
Arbeitsplatzunabhängige berufliche Weiterbildung 3.1.7

Was wird gefördert?

Gefördert wird die Teilnahme an Maß-
nahmen zur individuellen beruflichen 
Weiterbildung, zur persönlichen Kar-
riereentwicklung und individuellen 
Berufswegeplanung durch einen Zu-
schuss zu Kursgebühren. Es werden 
ausschließlich Teilnahmegebühren 
gefördert. Prüfungsentgelte, Kosten 
für Verpflegung, Unterbringung, Kurs-
materialien oder ähnliches können 
nicht gefördert werden.

Eine berufliche Weiterbildung kann 
z. B. eine spezielle Software-Schu-
lung umfassen (Auto-CAD für In-
genieure), branchenspezifisches 
Spezialwissen (Bsp: CNC-Zusatz-
qualifikationen, Sprachkenntnisse 
Wirtschaftsenglisch) oder sogenann-
te Soft-Skill-Schulungen (Rhetorik, 
Mitarbeiterführung).

Wie erhält man einen Bildungs-
scheck?

Im Beratungsgespräch mit dem  
Weiterbildungspersonal der LASA 
Brandenburg GmbH wird der indivi-
duelle berufliche Qualifizierungsbe-
darf abgeklärt:
	� Was sind die persönlichen Voraus-
setzungen? Was können Sie? Wel-

che Schul- oder Berufsabschlüsse 
bzw. welche Berufserfahrung brin-
gen Sie mit? Wo liegen Ihre Stär-
ken bzw. Schwächen?

	� Welche Ziele sollen mit der geplan-
ten Weiterbildung erreicht werden? 
Beispielsweise: Die eigenen Kom-
petenzen und Fähigkeiten auf den 
neuesten Stand bringen, beruflich 
aufsteigen, sich weiterqualifizieren 
etwa durch ein berufsbegleitendes 
Studium oder z. B. nach einer El-
ternzeit die Rückkehr an den bishe-
rigen oder einen neuen Arbeitsplatz 
vorbereiten.

	� Welche Möglichkeiten bestehen? 
In der Weiterbildungsberatung 
werden ausführliche Informationen 
über Weiterbildungsmöglichkeiten 
und Hinweise gegeben, was bei 
der Auswahl der individuellen Wei-
terbildung beachtet werden sollte.

Gemeinsam mit der Beraterin bzw. 
dem Berater der LASA Brandenburg 
GmbH werden die inhaltlich und re-
gional/örtlich passenden Weiterbil-
dungskurse ausgewählt. Die Anbieter 
dieser Kurse werden auf dem Bil-
dungsscheck vermerkt. Danach kann 
selbst entschieden werden, bei wel-
chem dieser Anbieter der Bildungs-
scheck eingelöst wird.

förderprogramme

Was wird nicht gefördert?

Folgende Weiterbildungsangebote 
sind nicht im Rahmen des Bildungs-
schecks förderfähig:
	� Angebote zur Erholung, Unterhal-
tung, privaten Haushaltsführung,

	� Angebote der sportlichen oder 
künstlerischen Betätigung,

	� arbeitsplatzbezogene Anpassungs-
qualifizierungen, wie z. B. Maschi-
nenbedienerschulungen und Trai-
nings zum Verkauf spezifischer 
Produkte,

	� Kurse, die ausschließlich zur Erlan-
gung rechtlich vorgegebener Befä-
higungs- und Sachkundenachwei-
se notwendig sind,

	� Kurse zum Erwerb von Fahrerlaub-
nissen,

	� Kurse, deren Kosten aufgrund ge-
setzlicher Regelungen vom Arbeit-
geber zu übernehmen sind.

Nicht förderfähig sind darüber hinaus 
generell Qualifizierungsmaßnahmen:
	� die als Einzelunterricht durchge-
führt werden,

	� zur Regelung der Betriebsnachfolge,
	� für berufsabschlussbezogene 
Qualifikationen, die nach dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz förderfähig sind.

Die Teilnahme an dem ausgewählten 
Kurs ist nicht förderfähig, wenn hier-
für eine anderweitige Förderung aus 
Landes- oder Bundesmitteln oder im 
Rahmen europäischer Förderpro-
gramme (z. B. Grundtvig) in Anspruch 
genommen werden kann.

Wer wird gefördert?

Einen Bildungsscheck können alle 
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte mit Hauptwohnsitz im Land 
Brandenburg erhalten, die im laufen-
den Jahr noch an keiner beruflichen 
Weiterbildung teilgenommen haben.

Als sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt gilt, wer als Arbeitnehmerin 
bzw. Arbeitnehmer Pflichtbeiträge 
zu Kranken-, Renten-, Pflege- und  
Arbeitslosenversicherung zahlt.

Ausgeschlossen von der Förderung 
sind:
	� Beschäftigte des Öffentlichen 
Dienstes (Ausnahme: Beschäf-
tigte im Rahmen des Bundespro-
gramms Kommunal-Kombi)

	� Auszubildende und Studierende,
	� Personen, die Leistungen nach 
SGB II oder SGB III erhalten (Aus-
nahme: Personen, die ergänzende 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
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nach SGB II erhalten, sog. „Auf
stocker“).

Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in den FAQ (Frequently asked 
questions – Häufig gestellte Fragen).

Art und Umfang der Förderung

Ihr Wissen ist uns was wert.

Der Zuschuss beträgt maximal 500 
Euro pro Bildungsscheck. Vorausset-
zung ist, dass ein Teil der Teilnahme-
gebühren selber getragen wird. Es 
gelten die folgenden Bedingungen:

Die Eigenbeteiligung von mindestens 
10 % gilt für:
1.		�Beschäftigte in Elternzeit
2.		�Beschäftigte im Rahmen des Bun-

desprogramms Kommunal-Kombi
3.		�Beschäftigte, die ergänzende Leis-

tungen zum Lebensunterhalt nach 
SGB II erhalten.

Die Eigenbeteiligung von mindestens 
30 % gilt für alle anderen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten mit 
Hauptwohnsitz im Land Brandenburg.

Die gezahlte Eigenbeteiligung muss 
beim Bildungsträger vor Kursbeginn 
nachgewiesen werden.

Pro Person können maximal zwei  
Bildungsschecks pro Jahr ausgestellt 
werden.

Die mit dem Bildungsscheck geför-
derte berufliche Weiterbildung kann, 
sofern es sich um anerkannte Bil-
dungsurlaubsseminare handelt, im 
Rahmen einer Bildungsfreistellung 
nach dem Brandenburgischen Wei-
terbildungsgesetz in Anspruch ge-
nommen werden. Zehn Tage inner-
halb zweier Kalenderjahre stehen für 
die berufliche Weiterbildung zur Ver-
fügung. Die Freistellung macht eine 
Teilnahme während der Arbeitszeit 
möglich, der Lohn wird währenddes-
sen weitergezahlt. Das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport veröf-
fentlicht regelmäßig das Gesamtver-
zeichnis anerkannter Veranstaltun-
gen zur Bildungsfreistellung im Land 
Brandenburg.

Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auch in den FAQ.

Geltungsdauer der Förderung

Zunächst bis 31.12.2010 

Veröffentlichung

	� www.bildungsscheck.brandenburg.de
	� www.esf.brandenburg.de
	� Landesagentur für Struktur und 
Arbeit GmbH (LASA) unter 

	 www.lasa-brandenburg.de

Kontakt

Alle Informationen zum Bildungs-
scheck erhalten Sie über die Bil-
dungsscheck-Hotline, per E-Mail oder 
im Internet:

Bildungsscheck-Hotline/Beratung:	
0331 6002-333
E-Mail:
bildungsscheck@lasa-brandenburg.de
www.bildungsscheck.brandenburg.de
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3.2.13.2 Darstellung der Förderprogramme

Verbesserung 
des Humankapitals

Richtlinie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) zur Förderung von Wissenschaft und Forschung aus dem 
Europäischen Sozialfonds vom 23. August 2009

Was wird gefördert?

Förderfähig sind Maßnahmen, die 
nachhaltig zur Entwicklung der nach-
folgenden Programmschwerpunkte 
beitragen:
	� Maßnahmen zur Verbesserung 
des Übergangs von der Schule zur 
Hochschule mit dem Ziel der Stei-
gerung der Studierquote und der 
Absolventenquote in Brandenburg

	� Maßnahmen zur Verbesserung des 
Übergangs von der Hochschule in 
die Berufstätigkeit – Career Servi-
ces mit Ziel der Verbesserung der 
Verbleibsquote von Hochschulab-
solventen in Brandenburg

	� Lebenslanges Lernen – Familien-
gerechte Hochschule mit Ziel der 
Erhöhung des Frauenanteils bei 
höheren wissenschaftlichen Quali-
fikationsstufen (Promotion, Habili-
tation u. a.) 

Im Rahmen dieses Programm-
schwerpunktes soll u.a. eine nach-
haltige Nachwuchsförderung in For-
schung  und Lehre gezielt Personen, 
insbesondere Frauen, im Anschluss 
an den Studienabschluss für die in 
Brandenburg bestehenden Bedarfe 
weiter qualifizieren. Ein weiteres we-
sentliches Ziel besteht auch darin, 
strukturelle Hemmnisse bei der Her-

stellung von Chancengleichheit in 
Forschung und Lehre zu überwinden 
und die Anteile der Frauen in allen, 
insbesondere aber in den höheren 
wissenschaftlichen Qualifikationsstu-
fen zu vergrößern. Flankierend sollen 
Projekte verstärkt dazu beitragen, 
Studium und Beruf an den Branden-
burger Hochschulen mit dem Famili-
enleben vereinbar zu gestalten.

Wer wird gefördert?

Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen sowie ge-
meinnützige Vereine zur Förderung 
von Wissenschaft und Forschung im 
Land Brandenburg. Die Förderung 
unternehmerischer Tätigkeit ist aus-
geschlossen.

Art und Umfang der Förderung

Zuwendungsart: Projektförderung; Fi-
nanzierungsart: Anteilsfinanzierung; 
Form der Zuwendung: Nicht rückzahl-
barer Zuschuss. 

Zuschussfähig sind projektbezogene 
Personal- und Sachausgaben, die 
über gesetzlich vorgeschriebene Auf-
gaben hinaus gehen sowie außerhalb 
bestehender nationaler Fördermög-
lichkeiten entstehen. Nicht zuschuss-
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fähig sind insbesondere Ausgaben 
für Investitionen, Bankspesen, Dar-
lehens- und Kontokreditzinsen; sons-
tige Finanzausgaben, Provisionen, 
Abschreibungen, freiwillige Versiche-
rungen.

Gefördert werden Vorhaben mit ei-
nem Förderumfang von mindestens 
10.000 Euro und höchstens 500.000 
Euro Gesamtausgaben. Der maxima-
le Fördersatz für jedes Einzelvorha-
ben beträgt 75 %. 

Es können nur solche Vorhaben rea-
lisiert werden, die entweder abschlie-
ßenden Charakter haben oder für 
die eine Verstetigung ausschließlich 
durch Leistungen des Antragstel-
lers vorgesehen ist. Eine Förderung 
kann auch über einen Zeitraum von 
bis zu drei Jahren beantragt werden. 
Im Ausnahmefall ist bei erfolgreicher 
Zwischenevaluierung eine Verlänge-
rung des Durchführungszeitraums 
möglich.

Geltungsdauer der Richtlinie/ 
Förderung

23.08.2009 bis 31.12.2013

Veröffentlichung 

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 37 vom 
23. September 2009

Antragsverfahren

Die Antragsberechtigten konnten 
erstmalig bis zum 1. August 2007 
beim MWFK Antragsentwürfe einrei-
chen. Im Rahmen des zur Verfügung 
stehenden Mittelkontingents teilt 
das Ministerium auf seiner Internet-
präsenz mit, bis zu welchem Datum 
erneut Anträge eingereicht werden 
können. 

Durch das MWFK erfolgt die fachliche 
Prüfung der Konzepte. Das MWFK 
informiert die Bewerber über das 
Ergebnis der Prüfung. Bei einer po-
sitiven Bewertung werden die ausge-
wählten Bewerber aufgefordert, einen 
Antrag über das Internet-Portal der 
Landesagentur für Struktur und Arbeit 
(LASA) Brandenburg GmbH zu stellen 
(siehe Online-Antragsverfahren un-
ter www.lasa-brandenburg.de). For-
mulare hierfür sind im Internet unter  
www.lasa-brandenburg.de abrufbar. 

Bewilligungsstelle ist die LASA Bran-
denburg GmbH. 

Kontakt

Auskunft zu dem Förderprogramm 
gibt:
Herr Volker Herrmann
Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur
Referat 21
Dortustraße 36
14467 Potsdam
Tel.: 0331 866-4713
E-Mail:
volker.herrmann@mwfk.brandenburg.de
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3.2.2

Was wird gefördert?

Gefördert werden die Durchführung 
von Teilen der betrieblichen Ausbil-
dung bei einem Kooperationspartner, 
fachspezifische Lehrgänge zur Prü-
fungsvorbereitung, die Vermittlung 
von Zusatzqualifikationen sowie die 
Begleitung/Unterstützung der betrieb-
lichen Ausbildung durch Ausbildungs-
coaches.

Kooperationspartner für den Ausbil-
dungsvertrag abschließenden Betrieb 
können ein oder mehrere Betriebe, 
ein Bildungsträger, die Ausbildungs-
stätten der Kammern bzw. der Kreis-
handwerkerschaften sowie die Ver-
bundausbildung organisierende 
juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts sein.

Wer wird gefördert?

Zuwendungsempfänger sind

	� bei Verbünden zwischen zwei 
Betrieben jeweils der den Aus
bildungsvertrag abschließende  
Betrieb, 

	� bei Verbünden mit mehr als zwei 
Betrieben der die Verbundmaß
nahme durchführende Betrieb, 

	� Bildungsträger, die Ausbildungs-
stätten der Kammern und Kreis-

handwerkerschaften, die berufliche 
Ausbildung durchführen, 

	� für Landkreise, kreisfreie und kreis-
angehörige Städte, Gemeinden, 
Ämter und Dienststellen anderer 
Gebietskörperschaften, die Ausbil-
dungsverträge in Berufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBIG) oder 
der Handwerksordnung (Hw0) im 
Rahmen einer Verbundausbildung 
innerhalb des Landes Brandenburg 
abschließen, jeweils der die Maß-
nahme im Verbund durchführende 
Kooperationspartner, 

	� juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts, die für 
die beteiligten Betriebe die Ver-
bundausbildung organisieren,

	� beim Einsatz von Ausbildungscoa-
ches: kleine und mittlere Unterneh-
men und Branchenverbände. 

Umfang und Höhe der Förderung

Die Förderung der Verbundausbil-
dung beträgt für Auszubildende 
	� 15 Euro in kaufmännischen Beru-
fen und 

	� 20 Euro in gewerblich-technischen 
Berufen 

jeweils pro Tag und Auszubildenden. 

Die Gesamthöhe der Förderung be-
trägt maximal 
	� 4.200 Euro pro Auszubildenden in 
kaufmännischen Berufen und 

	� 6.000 Euro pro Auszubildenden in 
gewerblich-technischen Berufen 

für die gesamte Ausbildungszeit (1. 
bis 4. Ausbildungsjahr). 

Die Vermittlung von Zusatzqualifika-
tionen wird je Auszubildenden und 
Stunde mit 5 Euro bei mindestens 40 
Stunden und max. 100 Stunden be-
zuschusst.  Die Begleitung/Unterstüt-
zung der Ausbildungsbetriebe durch 
Ausbildungscoaches wird mit bis zu 
750 Euro pro Ausbildungsbetrieb be-
zuschusst und kann frühestens zwei 
Jahre nach Maßnahmeende erneut 
beantragt werden. Der zeitliche Ge-
samtumfang der Förderung der Aus-
bildung im Verbund beträgt maximal
	� 280 Tage pro Auszubildenden in 
kaufmännischen Berufen und 

	� 300 Tage pro Auszubildenden in 
gewerblich-technischen Berufen 

für die gesamte Ausbildungszeit.

Geltungsdauer der Richtlinie

01.08.2008 bis 31.12.2010

Veröffentlichung

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 35 vom 
3. September 2008

Antragsverfahren

Anträge sind über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH zu 
stellen (siehe Online-Antagsverfahren  
unter www.lasa-brandenburg.de)

Bitte beachten Sie, dass zwischen 
dem Einreichen des vollständigen 
elektronischen Antrags und dem ge-
planten Beginn der Maßnahmen min-
destens 14 Tage einzuplanen sind.

Mit der Maßnahme darf vor Bekannt-
gabe des Zuwendungsbescheides 
ohne vorherige Zustimmung der 
Bewilligungsstelle nicht begonnen 
werden. Der Abschluss eines Koope-
rationsvertrages gilt bereits als Maß-
nahmebeginn, es sei denn, es han-
delt sich um eine Verbundmaßnahme 
ab dem 2. Ausbildungsjahr mit Vorför-
derung durch die LASA Brandenburg 
GmbH!

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
zur Förderung von Ausbildungsverbünden und Zusatzqualifikationen 
im Rahmen der Berufsbildung im Land Brandenburg  
vom 07. August 2008 (Verbünderichtlinie)
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3.2.3

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
zur Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung  
im Handwerk vom 9. Dezember 2008

Was wird gefördert?

Förderfähig sind die vom Bundes
ministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) anerkannten überbe-
trieblichen Lehrgänge in anerkannten 
Ausbildungsberufen für Lehrlinge in 
der Grundstufe (1. Ausbildungsjahr), 
in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbil-
dungsjahr), in der Grundstufe in 
handwerklichen Bauberufe und die 
gegebenenfalls erforderliche Unter-
bringung im Internat.

Wer wird gefördert?

Die nach dem Berufsbildungsge-
setz und der Handwerksordnung 
für die überbetriebliche Lehrlings-
unterweisung zuständigen Hand-
werkskammern. Veranstalter der 
überbetrieblichen Lehrgänge können 
Handwerkskammern sowie Organi-
sationen des Handwerks oder von 
den Kammern für die Durchführung 
dieser Lehrgänge anerkannte Berufs-
bildungseinrichtungen sein.

Art und Umfang der Förderung

Die Höhe der Zuwendung wird unter 
Zugrundelegung der vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Techno-
logie anerkannten Unterweisungs-

pläne sowie bei handwerklichen 
Bauberufen der vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung herausgegebenen 
Übungsreihen festgesetzt. 

Folgende Zuschüsse können gewährt 
werden:
Grundstufe: 
Förderung von zwei Drittel der aner-
kannten Lehrgangskosten pro Teil-
nehmer und Woche.

Fachstufe:
Förderung in Höhe des Fördersat-
zes des Bundes pro Teilnehmer und  
Woche.

Lehrgänge der Grundstufe in hand-
werklichen Bauberufen werden mit 
36 Euro pro Teilnehmer und Woche 
bezuschusst.

Für eine erforderliche Internatsunter-
bringung werden 38 Euro pro Woche 
und Teilnehmer gezahlt.

Geltungsdauer der Richtlinie

Vorgesehen vom 
01.01.2009 bis 31.12.2013
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3.2.4

Veröffentlichung

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 1 vom 
14. Januar 2009

Antragsverfahren

Anträge sind über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH zu 
stellen (siehe Online-Antragsverfah-
ren unter www.lasa-brandenburg.de).

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg über die Gewährung von 
Zuwendungen für Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung vom 
12. November 2008 (ÜA-Richtlinie)

Was wird gefördert?

Förderfähig ist die Teilnahme von 
Auszubildenden an überbetrieblichen 
Lehrgängen im Rahmen der Gesamt-
dauer des Ausbildungsverhältnisses 
in Agrarberufen entsprechend dem 
Beschluss des Berufsbildungsaus-
schusses und die gegebenenfalls er-
forderliche Unterbringung im Internat.

Es werden nur Lehrgänge anerkannt, 
die inhaltlich vom Berufsbildungsaus-
schuss bestätigt und in den bestätig-
ten überbetrieblichen Bildungsstätten 
durchgeführt werden.

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des privaten 
Rechts.

Art und Umfang der Förderung

Es werden die Kosten für Lehrgangs-
gebühren und Unterkunft berück-
sichtigt, höchstens jedoch bis zu 
350 Euro pro Lehrgangswoche und 
Teilnehmer. Der hierin enthaltene Zu-
schuss für die Unterkunft darf 40 Euro 
nicht überschreiten.

Geltungsdauer der Richtlinie

01.01.2008 bis 31.12.2013

Veröffentlichung

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 49 vom 
10. Dezember 2008

Antragsverfahren

Anträge sind über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH zu 
stellen (siehe Online-Antragsverfah-
ren unter www.lasa-brandenburg.de).

Die LASA Brandenburg GmbH über-
mittelt den Antrag an das Landesamt 
für Verbraucherschutz, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung, Referat 
Berufliche Bildung, zur Abgabe einer 
fachlichen Bewertung.

Die Bewilligung erfolgt durch die 
LASA Brandenburg GmbH.

Kontakt

Landesamt für Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Frankfurt (Oder)
Referat 46 – Zuständige Stelle für  
berufliche Bildung
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3.2.5

Dorfstraße 1
14513 Teltow/OT Ruhlsdorf
Tel.: 03328 436-200
Fax: 03328 436-204
E-Mail: 
ramona.ruegen@lvlf.brandenburg.de
www.lvlf.brandenburg.de

bzw. das Callcenter 
der LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Förderung des Freiwilligen Sozialen/Ökologischen Jahres 

Was wird gefördert?

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
und das Freiwillige Ökologische Jahr 
(FÖJ) sind gemäß § 1 Abs. 2 des „Ge-
setzes zur Förderung von Jugendfrei-
willigendiensten“ gesetzlich geregelte 
Freiwilligendienste (BGBl. Teil I Nr. 
19, Seite 842 vom 26. Mai 2008).

Beide Freiwilligendienste werden in 
der Regel bis zur Dauer von zwölf zu-
sammenhängenden Monaten ganztä-
gig als überwiegend praktische Hilfs-
tätigkeiten bei anerkannten Trägern 
des FSJ/FÖJ in unterschiedlichen 
Einsatzstellen geleistet:
	� beim FSJ in gemeinwohlorientier-
ten Einrichtungen, insbesondere in 
Einrichtungen der Wohlfahrtspfle-
ge, in Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, des Sports und in 
kulturellen Einrichtungen;

	� beim FÖJ z. B. in Umweltbil-
dungseinrichtungen, ökologisch 
wirtschaftende Bauernhöfe und 
andere landwirtschaftliche Einrich-
tungen, Naturschutzstationen und 
-parks, Wild- und Tierparks, Natur- 
und Umweltschutzverbände und 
Institute.

Beide Freiwilligendienste werden 
pädagogisch begleitet mit dem Ziel, 

das Verantwortungsbewusstsein der 
Jugendlichen für das Gemeinwohl zu 
stärken sowie soziale und interkul-
turelle Erfahrungen zu vermitteln. In 
beiden Freiwilligendiensten
	� werden Einblicke in ein mögliches 
Berufsfeld im ökologischen, sozi-
alen, kulturellen oder sportlichen 
Bereich vermittelt (angestrebt wird 
eine berufsorientierende bzw. -vor-
bereitende Wirkung),

	� wird Gelegenheit geboten, den 
freiwilligen Einsatz mit konkreten 
praktischen Erfahrungen in einem 
beruflichen Umfeld zu verbinden 
(Bezug zur Arbeitswelt, zur beruf-
lichen Orientierung und Qualifizie-
rung),

	� erfahren die Jugendlichen einen 
pädagogisch begleiteten Bildungs-
prozess, erleben den Einsatz als 
einen Ort des sozialen Lernens.

Mit dem zentralen Ziel, die Ausbil-
dungs- und Berufsfähigkeit junger 
Menschen zu verbessern, unterstützt 
die Landesregierung – wie bereits in 
der vorangegangenen Förderperiode 
– die Förderung des FSJ und des FÖJ 
mit Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds in der Förderperiode 2007 bis 
2013. Durch die Absolvierung eines 
Freiwilligen Sozialen bzw. Ökologi-
schen Jahres kann dazu beigetragen 
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werden, dass die geschlechtsspezifi-
schen Präferenzen junger Menschen 
bei der Berufswahl und -orientierung 
abgebaut und neue Optionen entwi-
ckelt werden. Die berufliche Orientie-
rung im sozialen, ökologischen und 
kulturellen Bereich gilt es praxisnah 
zu vertiefen, um somit die darauf 
bezogene Berufsvorbereitung jun-
ger Menschen zu verbessern. Klare 
Vorstellungen der Jugendlichen beim 
Ausbildungseinstieg führen so auch 
zur Verringerung der Abbrecherquote 
in der Berufsausbildung.

Wer wird gefördert?

Anerkannte Träger des Freiwilligen 
Sozialen/Ökologischen Jahres.

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden 120 Plätze im FÖJ 
und 96 Plätze im FSJ (darunter 63 
Plätze im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe, 5 Plätze im Sport, 10 
Plätze im kulturellen Bereich sowie 
18 Plätze im Bereich der Denkmal-
pflege).

Geltungsdauer 

Jährlich vom 1. September bis 31. 
August des Folgejahres.

Veröffentlichung

Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 19 vom 
26. Mai 2008

Antragsverfahren

Nähere Hinweise zum Antragsver-
fahren für das Freiwillige Soziale/
Ökologische Jahr sind unter www. 
lasa-brandenburg.de erhältlich.

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Oder für das Freiwillige Ökologische 
Jahr:

Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz
Referat 41
Herr Gast
Tel.: 0331 866-7033
Fax: 0331 866-7158
E-Mail: 
ingo.gast@mugv.brandenburg.de

Für das Freiwillige Soziale Jahr:

Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport
Referat 21
Herr Melchior
Tel.: 0331 866-3715
Fax: 0331 866-3707
E-Mail: 
klaus.melchior@mbjs.brandenburg.de

Für das Freiwillige Soziale Jahr im 
Kulturbereich und in der Denkmal-
pflege:

Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur
Referat 35
Nicola Preiß
Tel.: 0331 866-4945
Fax: 0331 866-4903
E-Mail: 
nicola.preiss@mwfk.brandenburg.de 
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3.2.6

Was wird gefördert?

Projekte an Oberschulen zur Berufs
orientierung, zum sozialen Lernen 
oder des Praxislernens.

Die Projekte müssen auf die Schul-
entwicklungssituation und die spezi-
fische Schülerschaft der jeweiligen 
Schule bezogen sein. 

Sie müssen geeignet sein, das Errei-
chen schulischer Abschlüsse und das 
erfolgreiche Berufswahlverhalten der 
Schülerinnen und Schüler mit dem 
Ziel zu verbessern, individuell eine 
erfolgreichere Ausbildungsteilnahme 
zu bewirken. Sie sollen zur Verbesse-
rung der Chancengleichheit beitragen 
und nach Möglichkeit eine transnatio-
nale Komponente enthalten. Die Pro-
jekte können zur Unterstützung der 
genannten Ziele auch Fortbildungs-
anteile enthalten.

Wer wird gefördert?

	� Schulen, die IOS-Schulprojekte 
gemeinsam mit einem nichtschu-
lischen Projektträger durchführen. 
Projektträger können z. B. Jugend-
hilfeträger, Bildungsträger, Förder-
vereine o. a. sein.

	� Für Projekte des Praxislernens wird 
ein landesweit tätiger „Projektver-
bund Praxislernen“ gefördert.

	� Gefördert wird ein landesweites 
Projekt „Innovationstransfer Berufs-
orientierung“.

Art und Umfang der Förderung

Die Durchführung der IOS-Schulpro-
jekte erfolgt im Rahmen von Projekt-
verträgen, die der regionale Maßnah-
meträger („IOS-Regionalpartner“) mit 
der Schule, dem Projektträger und 
dem zuständigen staatlichen Schul-
amt schließt.

Der Umfang der Förderung (Kosten-
rahmen) der Projekte bemisst sich 
nach der Angemessenheit bezogen 
auf das fachliche Konzept. Die regi-
onalen Maßnahmeträger steuern die 
Verteilung der Projektmittel so, dass 
aus ihrem jeweiligen Budget alle teil-
nehmenden Schulen in der jeweiligen 
IOS-Region Projekte durchführen 
können. Für Projekte des Praxisler-
nens steht ein eigenes Budget beim 
Projektverbund Praxislernen zur Ver-
fügung. Schulen können aus beiden 
Budgets Projektmittel erhalten.

Förderprogramm Initiative Oberschule – IOS

Dauer der Förderung

Vorerst für die Schuljahre 2007/08 bis 
2010/11.

Veröffentlichung

Siehe www.mbjs.brandenburg.de 
> Oberschule > Initiative Oberschule; 
oder: http://www.mbjs.brandenburg.
de/sixcms/detail.php/bb2.c.406200.de

Antragsverfahren

Angebote werden durch die Schu-
len gemeinsam mit dem jeweiligen  
Projektträger bei dem zuständigen 
Regionalpartner oder beim Projekt-
verbund Praxislernen eingereicht. 

Kontakt

Die Gesamtsteuerung für das Pro-
gramm liegt beim MBJS im Referat 33 
E-Mail: 
ios-koordination@mbjs.brandenburg.de 

Eine Steuerung der IOS-Schulprojek-
te durch das MBJS erfolgt nicht. Alle 
IOS-Schulprojekte werden direkt mit 
den regional zuständigen Maßnah-
meträgern („IOS-Regionalpartner“ 
oder Projektverbund Praxis-lernen) 
abgestimmt. 

Die Adressen stehen unter: 
www.mbjs.brandenburg.de 
(Button rechte Leiste, unten oder > 
Oberschule > Initiative Oberschule > 
Umsetzungspartner)

IOS Regionalpartner Eberswalde 
(StSchA EW und Fft. (O.))
	 Projektleitung: Frau de Graaf

Angermünder Chaussee 9
16225 Eberswalde
Tel.: 03334 2022-554
E-Mail: ios@bbv-eberswalde.de
http://ios.bbv-eberswalde.de/

IOS Regionalpartner Potsdam 
(StSchA BRB und PER)
	 Projektleitung: Herr Wicke

Benzstraße 8/9
14482 Potsdam
Tel.: 0331 70444650
E-Mail: info@ios-potsdam.de 
www.ios-potsdam.de 

IOS Regionalpartner Süd 
(StSchA CB und WD)
	 Projektleitung: Frau Behnke 

August-Bebel-Str. 47
03046 Cottbus
Mobil: 0355 3554987
E-Mail: behnke@stiftung-spi.de 
www.spi-iossued.de
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3.2.7

Projektverbund Praxislernen in IOS
Teilprojekt Nord-Ost 
	 Projektleitung: Herr Kruse

E-Mail: kruse@praxislernen.de 

Teilprojekt Süd-West
	 Projektleitung: Frau Swolinski

E-Mail: swolinski@praxislernen.de 
Konsumhof 1–5
14482 Potsdam
Tel.: 0331 7049944
www.praxislernen.de 

Landesweites Projekt Innovations-
transfer Berufsorientierung des 
Netzwerk Zukunft. Schule und 
Wirtschaft
	 Projektleitung: Frau Günther

Breite Straße 2 d
14467 Potsdam
Tel.: 0331 2011-679
E-Mail: ios@netzwerkzukunft.de
www.netzwerkzukunft.de 

LANDaktiv – Chancen im ländlichen Raum

Was wird gefördert? 

Mit der Förderung LANDaktiv wer-
den Dienstleistungen gefördert, die 
in enger Kooperation mit Schulen, 
Einrichtungen der außerschulischen 
Jugendbildung, Unternehmen, Verei-
nen, Kirchen u. v. a. Lernsituationen 
organisieren, in denen Kinder und 
Jugendliche positive Erfahrungen mit 
dem ländlichen Raum und der Land-
wirtschaft machen. Kinder und Ju-
gendliche entdecken dabei, dass sie 
in einer Region mit Kultur, Geschichte 
und Zukunft zu Hause sind und sollen 
sich nachhaltig damit identifizieren.

Ziel der Förderung ist es, dass junge 
Menschen ihre Entscheidung über 
Beruf und Lebensort auf der Grund-
lage umfassender Informationen 
treffen und dabei nicht die Chancen 
ländlicher Räume übersehen. Dabei 
geht es sowohl um das Finden einer 
wirtschaftlichen Perspektive als auch 
um die Identifikation mit Region und 
Heimatort. Jugendliche und junge Er-
wachsene werden ermutigt und befä-
higt, die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Potentiale ihrer Region zu 
entwickeln und im Idealfall neue Er-
werbsmöglichkeiten zu schaffen.

Mit den durchgeführten Aktivitäten 
wird die Ausbildungs- und Berufsfä-
higkeit junger Menschen verbessert. 
Gleichzeitig berücksichtigen diese 
Aktivitäten geschlechtsspezifische 
Präferenzen bei Berufswahl und -ori-
entierung und tragen zu deren Abbau 
bei. Hierzu dienen sowohl Maßnah-
men zur schulischen Förderung der 
Ausbildungsfähigkeit einschließlich 
Berufsorientierung für Schülerinnen  
und Schüler der Oberschule/Se-
kundarstufe, als auch für jüngere 
Schülerinnen und Schüler sowie  
außerschulische Aktivitäten der Be-
rufsfrühorientierung.

Wer wird gefördert?

Heimvolkshochschule am Seddiner 
See e. V.

Art und Umfang der Förderung

Fehlbedarfsfinanzierung in Form ei-
nes Zuschusses aus ESF-Mitteln, Ko-
finanzierung durch das Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft 
(MIL) in Höhe von 25 %.

Gefördert werden Personalkosten 
sowie Sachkosten für die Umsetzung 
der Aktivitäten in 2 Teilprojekten für 
die Regionen Nordost sowie Süd-
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3.2.8

Was wird gefördert?

Gefördert werden kann das externe 
Netzwerkmanagement 
	� zum Aufbau von regionalen oder 
branchenbezogenen Qualifizierungs-
netzwerken,

	� zur Konsolidierung von regionalen 
oder branchenbezogenen Qualifi-
zierungsnetzwerken oder

	� zum Aufbau von Arbeitgeberzu-
sammenschlüssen.

Geförderte Qualifizierungsnetzwerk-
projekte müssen sich mindestens 
einem der in der Richtlinie vorge-
gebenen Kooperationsschwerpunkte 
(z. B. bei Ermittlung und Planung von 
Qualifizierungsbedarfen, Etablierung 
flexibler Lehr- und Lernformen, Ver-
zahnung von Aus- und Weiterbildung) 
und einem Themenschwerpunkt 
(z. B. Qualitätsmanagement, Gen-
der-Management, Age-Management, 
transnationales Kooperationsma-
nagement) zuordnen lassen. 

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts, rechtsfähige 
Personengesellschaften oder natür-
liche Personen, die für die Koopera

tionspartner das externe Netzwerk-
management organisieren.

Art und Umfang der Förderung

Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss 
im Rahmen einer Projektförderung 
als Anteilsfinanzierung.

Zuwendungsfähige Ausgaben:
	� Ausgaben für externes Netzwerk-
management (max. 45.000 Euro 
jährlich)

	� Ausgaben für Honorare für weitere 
externe Personalleistungen (max. 
25 % der Ausgaben für das externe 
Netzwerkmanagement) 

	� Reise-, Unterbringungs- oder Über-
setzungskosten bei transnationalen 
Netzwerkaktivitäten (max. 3.000 
Euro pro Projektjahr)

	� Kinderbetreuungsausgaben (max. 
6.000 Euro pro Projektjahr)

Die Förderung erfolgt in Verbindung 
mit der Eigenbeteiligung der Unter-
nehmen degressiv über einen Zeit-
raum von 6 bis zu 24 Monaten.

Geltungsdauer der Richtlinie/ 
Förderung

01.01.2010 bis 31.12.2010

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie
zur Förderung von Kooperationen zwischen kleinen und mittleren 
Unternehmen in Qualifizierungsnetzwerken und in Arbeitgeber
zusammenschlüssen im Land Brandenburg 

west. Die Projektumsetzung erfolgt 
mit fünf Regionalbeauftragten, die 
in allen Kreisen Brandenburgs aktiv 
sind, und einer Landeskoordinatorin 
mit Sitz in der Heimvolkshochschule 
am Seddiner See.

Dauer der Förderung

01.06.2009 bis 31.12.2010 

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Förderung wer-
den regelmäßig auf der Homepage 
der Initiative unter www.land-aktiv.de 
veröffentlicht. Es erfolgt eine intensi-
ve Berichterstattung in den Medien.
Im November 2010 findet eine große 
Abschlussveranstaltung mit den Ak-
teuren aus den Bereichen Schule und 
Landwirtschaft statt.

Kontakt

Sabine Rudert
Landeskoordinatorin LANDaktiv
Heimvolkshochschule am 
Seddiner See
Seeweg 2
14554 Seddiner See
Tel.: 033205 227708
Fax: 033205 46519
rudert@land-aktiv.de
www.land-aktiv.de

bzw. das Callcenter 
der LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de
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3.2.9

Veröffentlichung 

Amtsblatt für Brandenburg 

Antragsverfahren

Anträge sind über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH zu 
stellen (siehe Online-Antragsverfah-
ren unter www.lasa-brandenburg.de).

Antragsschluss (Posteingang) ist je-
weils
	� vier Wochen nach Veröffent
lichung der Richtlinie im Amts-
blatt, wenn der beantragte Maß-
nahmebeginn zwischen dem  
1. Juni und 30. November liegt,

	� der 30. September, wenn der bean-
tragte Maßnahmebeginn zwischen 
dem 1. Dezember des laufenden 
Jahres und 31. Mai des folgenden 
Jahres liegt.

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Was wird gefördert?

Die Richtlinie zielt auf die Verbesse-
rung der Qualität der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Land Brandenburg. 
Hierbei werden verschiedene konkre-
te Zielfelder verfolgt, die insgesamt 
dazu beitragen, den Prozess des Le-
benslangen Lernens zu begleiten und 
zu ermöglichen. Folgende Ziele wer-
den angestrebt:

1.		�Förderung der Qualifizierung 
und Stärkung der beruflichen Bil-
dung (insbesondere Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Lehrkräfte) 
durch die Erhöhung der Qualität 
des beruflichen Bildungssystems 
bezogen auf die Weiterentwick-
lung von Ausbildungsinhalten der 
beruflichen Erstausbildung und 
insbesondere die Herausbildung 
von Medienkompetenz bei Schü-
lerinnen und Schülern als Schlüs-
selqualifikation für Lebenslanges 
Lernen. 

 
2.		�Förderung der Qualifizierung und 

Stärkung der Kinder- und Jugend-
hilfe (insbesondere tätigkeits- und 
berufsbegleitende Qualifizierungs-
maßnahmen ihrer Beschäftigten) 
durch die Förderung an der aktu-
ellen Fachentwicklung und am Be-

darf orientierten Weiterentwicklung 
des Systems der Kinder- und Ju-
gendhilfe zur Sicherstellung quali-
tativ hochwertiger Angebote für jun-
ge Menschen und deren Familien. 
Durch die qualitative Verbesserung 
der Angebote im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe kann zur Wei-
terentwicklung und Sicherung einer 
ausgewogenen regionalen sozialen 
Infrastruktur beigetragen werden.

3.		�Förderung der Qualifizierung und 
Stärkung der Kinder- und Ju-
gendhilfe (insbesondere berufs-
gruppenübergreifende Tandem-
Qualifizierungsmaßnahmen ihrer 
Beschäftigten und Beschäftigten 
angrenzender Berufsfelder wie z. B. 
Schule, Gesundheit oder Justiz) 
durch die Erhöhung der fachlichen 
und pädagogischen Kompetenz 
von Beschäftigten in der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie der fachlich 
angrenzenden Berufsgruppen, die 
ebenfalls auf die qualitative Ver-
besserung von Angeboten der Kin-
der- und Jugendhilfe zielt. Darüber 
hinaus wird der Aufbau regionaler 
Netzwerke angestrebt, in denen 
die verschiedenen Berufsgruppen 
in gemeinsamer Verantwortung ko-
operativ zur Stärkung des Gemein-
wesens zusammenarbeiten.

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur  
Förderung der Qualifizierung und Stärkung der beruflichen Bildung,  
der Kinder- und Jugendhilfe und der Weiterbildung von Erwachsenen 
(RL ESF-Quali) vom 29. September 2007 
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4.		�Förderung der Qualifizierung und 
Stärkung der Weiterbildung von Er-
wachsenen (insbesondere Vernet-
zungs- und/oder Qualifizierungs-
maßnahmen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Weiterbildung 
von Erwachsenen oder zur Imple-
mentierung neuer Konzepte zur 
Verbesserung der Weiterbildungs-
beteiligung Erwachsener) durch die 
Verbesserung der Qualität der Wei-
terbildungseinrichtungen und ihrer 
Angebote, die Förderung der Zu-
sammenarbeit der Weiterbildungs-
einrichtungen und die Entwicklung 
und Verbreitung neuer Formen des 
Lernens. Durch die Maßnahmen 
soll die Weiterbildung für die aktu-
ellen Anforderungen Lebenslangen 
Lernens qualifiziert und die Weiter-
bildungsbeteiligung der Bevölke-
rung erhöht werden. 

Dabei ist das Gender-Mainstreaming-
Prinzip anzuwenden, d. h. bei der Pla-
nung, Durchführung und Begleitung 
der Maßnahmen sind ihre Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Frauen 
und Männern aktiv zu berücksichtigen 
und in der Berichterstattung darzustel-
len. Bei Maßnahmen nach den o. g. 
Nummern 2 und 3 sollen Männer min-
destens entsprechend ihrem Anteil an 
den Beschäftigten gefördert werden.

Wer wird gefördert?

Bei Maßnahmen nach 
1.		�öffentliche und freie Träger der 

Fort- und Weiterbildung,
2.		�öffentliche und freie Träger der  

Jugendhilfe und der Fort- und Wei-
terbildung,

3.		�öffentliche und freie Träger der  
Jugendhilfe und der Fort- und Wei-
terbildung,

4.		�Weiterbildungseinrichtungen in öf-
fentlicher und freier Trägerschaft 
sowie Institutionen, die im Rah-
men ihrer sonstigen Aufgaben 
Maßnahmen zur Qualifizierung 
und Beratung der Weiterbildung 
anbieten, wobei die Zuwendungen 
nach Nummer 12 VV/VVG zu § 44 
Landeshaushaltsordnung (LHO) 
an Dritte weitergeleitet werden  
können.

Art und Umfang der Förderung 

Die Förderung erfolgt für
	� Personalausgaben
	� Honorarausgaben für Lehrpersonal
	� Lehr- und Lernmittel
	 �Teilnehmerbezogene Aufwendungen
	� Sachausgaben
	� Verwaltungsausgaben
	� Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.

Die Förderung beträgt 
	� maximal 75 v. H. der ESF-zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben. 
Die nationale Kofinanzierung ist aus 
Landes-, Dritt- oder Eigenmitteln zu 
erbringen und beträgt mindestens 
25 v. H.

	� Die ESF-förderfähigen Gesamtaus-
gaben sollen die Höhe von 300.000 
Euro je Maßnahme nicht über
schreiten.

Geltungsdauer der Richtlinie

01.09.2007 bis 31.12.2013

Veröffentlichung 

Amtsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport Nr. 9 vom 
21.11.2007, S. 348–351

Antragsverfahren

Anträge sollen mindestens sechs Wo-
chen vor Maßnahmebeginn über das 
Internet-Portal der Landesagentur 
für Struktur und Arbeit (LASA) Bran-
denburg GmbH eingereicht werden 
(siehe Online-Antragsverfahren un-
ter www.lasa-brandenburg.de). Über 
die Förderwürdigkeit entscheidet das 
Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport.

Dem Antrag sind eine ausführliche 
Projektbeschreibung und bei Maß-
nahmen nach den oben genannten 
Nummern 1, 2 und 3 zusätzlich ein 
Curriculum beizufügen.

Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsstelle ist die Landes-
agentur für Struktur und Arbeit (LASA) 
Brandenburg GmbH
Geschäftsbereich Fördermittelmana
gement
Wetzlarer Straße 54
14482 Potsdam
oder
Postfach 90 02 37
14438 Potsdam
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de

Kontakt

Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport
Referat 23
Frau Dr. Schmidt-Nitsche 
Tel.: 0331 866-3733
Fax: 0331 27548-4810
E-Mail: 
ulla.schmidt-nitsche@mbjs.brandenburg.de
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3.3.13.3 Darstellung der Förderprogramme

Verbesserung des Zugangs zu  
Beschäftigung sowie der sozialen 
Eingliederung von benachteiligten 
Personen

Aktiv für Arbeit 

Was wird gefördert?

Die Projekte „Aktiv für Arbeit“ wenden 
sich an Langzeitarbeitslose als auch 
an Arbeitslose, die keine Leistung  
beziehen, darunter insbesondere 
an Frauen (Frauenanteil soll 60 %  
betragen).

Ziele von „Aktiv für Arbeit“ sind
	� der Erhalt und die Erhöhung der in-
dividuellen Beschäftigungsfähigkeit 

	� und dadurch die Erhöhung der 
Chancen der Teilnehmer/-innen 
(TN) auf Integration in reguläre Be-
schäftigung oder andere Wege aus 
der Erwerbslosigkeit. 

Um diese Ziele zu erreichen, sollen in 
den Projekten „Aktiv für Arbeit“
	� die psychische und physische Ver-
fassung der TN verbessert werden, 

	� die TN spezifische qualifizierende 
Kenntnisse erwerben können, 

	� die Bewerbungsaktivitäten durch 
unterstützende Angebote verstärkt 
werden, 

	� Arbeitsplätze durch den Träger ak-
quiriert werden, die mit TN zu be-
setzen sind. 

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts sowie rechts-
fähige Personengesellschaften, z. B. 
Bildungsträger.

Fördervoraussetzungen

In jedem Landkreis und jeder kreis-
freien Stadt des Landes Brandenburg 
wird ein Projekt „Aktiv für Arbeit“ ge-
fördert.1 Das Projekt kann an einem 
oder mehreren Standorten im Land-
kreis/der kreisfreien Stadt durchge-
führt werden. Die Liste der Träger 
ist auf den Internetseiten der LASA 
Brandenburg GmbH unter „Beratung/ 
Zielgruppen/Langzeitarbeitslose/Pro-
jektträger“ zu finden. 

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden:
	� Personalausgaben, 
	� Sachausgaben, 
	� Beitrag zum Fahrgeld für die TN, 
	� gegebenenfalls zusätzliche Ausga-
ben für die Kinderbetreuung, 

	� Ausgaben für externe Qualifizie-
rungsleistungen.

1 Dabei soll der Landkreis Spree-Neiße von Cottbus aus 
betreut werden. D. h., in Spree-Neiße gibt es keinen ei-
genständigen Standort für „Aktiv für Arbeit“.



förderprogramme66 förderprogramme 67

3.3.2

Geltungsdauer der Förderung

Zunächst bis 31.12.2010. 

Veröffentlichung

Ausschreibungsblatt des Landes 
Brandenburg Nr. 38 vom 22.09.2008

Antragsverfahren

Es erfolgte ein Aufruf zur Einreichung 
von Anträgen; Aufgaben und Zielstel-
lung wurden vorgegeben. Das Aus-
wahlverfahren wurde zum 5.11.2008 
abgeschlossen

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Förderprogramm Grundbildung für Erwachsene

Was wird gefördert?

Gefördert werden Projekte, die dem 
Ziel dienen, bildungsbenachteiligten 
Erwachsenen im Land Brandenburg, 
insbesondere Nichtleistungsbezie-
henden, ein Mindestmaß an Kennt-
nissen, Fertigkeiten und Kompeten-
zen zu vermitteln, wie sie in unserer 
Gesellschaft üblicherweise nach Be-
endigung des Schulbesuchs vor-
ausgesetzt werden. Die geförderten 
Projekte dienen insbesondere der 
Durchführung von speziell für diese 
Zielgruppe entwickelten Grundbil-
dungsmodulen, die ein aufeinander 
abgestimmtes Gesamtangebot bil-
den, dessen Kurse einzeln oder auch 
ergänzend wahrgenommen werden 
können. Zur Verfügung stehen ins-
gesamt acht thematisch unterschied-
liche Module im Umfang von 40 bis 
90 Unterrichtsstunden. Ziel ist es, die 
Beschäftigungsfähigkeit von erwach-
senen Bildungsbenachteiligten zu er-
höhen und ihnen durch Bildung neue 
Chancen und Teilhabemöglichkeiten 
zu eröffnen.
 
Wer wird gefördert?

Einrichtungen der Weiterbildung in 
kommunaler oder freier Trägerschaft.

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung wird als Festbetragsfi-
nanzierung gewährt. Zuwendungsfä-
hig sind Honorarkosten bis 25 Euro je 
Unterrichtsstunde, Sach- und Verwal-
tungskosten bis zu 10 % der Summe 
der Honorarkosten sowie teilnehmer-
bezogene Kosten bis zu 1,50 Euro 
je Unterrichtsstunde. Bezogen auf 
einzelne Module beträgt die mögliche 
Förderhöhe je nach Stundenumfang 
zwischen 1.160 Euro und 2.610 Euro.

Geltungsdauer der Förderung

Die Förderung erfolgt jährlich. Maß-
nahmezeitraum ist das jeweilige  
Kalenderjahr.

Veröffentlichung 

Näheres zur Grundbildung im Land 
Brandenburg finden Sie unter http://
www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/
detail.php/lbm1.c.396092.de

Antragsverfahren

Empfohlen wird eine Beratung mit 
dem zuständigen Fachreferat des 
MBJS bereits vor Antragstellung. 
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3.3.3

Anträge werden mindestens sechs 
Wochen vor Maßnahmebeginn über 
das Internet-Portal der LASA Bran-
denburg GmbH, getrennt nach den 
Förderregionen Nordost und Südwest 
eingereicht. Die LASA Brandenburg 
GmbH holt vor einer Entscheidung 
über den Antrag eine fachliche Be-
wertung des MBJS ein. (Näheres un-
ter www.lasa-brandenburg.de)

Kontakt 

Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport
Referat 26
Frau Boerner
Tel.: 0331 866-3761
Fax: 0331 27548-4858
E-Mail: 
karin.boerner@mbjs.brandenburg.de

LASA Brandenburg GmbH
Wetzlarer Straße 54
14482 Potsdam
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de 

Maßnahmen zur sozialen Integration Haftentlassener 
und anderer Straftäter (HSI)

Was wird gefördert?

Gefördert werden integrations- und 
berufsfördernde Maßnahmen zur 
sozialen Integration von Strafgefan-
genen, Haftentlassenen, Straffälli-
gen und zu Geldstrafen Verurteilten, 
die zur Abwendung der Ersatzfrei-
heitsstrafe gemeinnützige Arbeit ver-
richten, sowie berufsorientierende 
Trainingskurse für junge und heran-
wachsende Mehrfachtäter. 

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts und freie Träger 
der Straffälligenhilfe.

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden projektbezogene 
Personal- und Sachkosten.

Geltungsdauer der Förderung

ESF-Förderperiode 2007 bis 2013

Veröffentlichung

Amtlicher Anzeiger (Beilage zum 
Amtsblatt für Brandenburg) Nr. 46 
vom 22. November 2006

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 23 vom 
13. Juni 2007 und Amtsblatt für Bran-
denburg Nr. 49 vom 12. Dezember 
2007

Antragsverfahren

Anträge sind nach Vorabsprache mit 
dem Ministerium der Justiz zu stellen.

Anträge sind über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH zu 
stellen (siehe Online-Antragsverfahren 
unter www.lasa-brandenburg.de)

Kontakt

Ministerium der Justiz
Herr Wolfgang Hänsel, Referat III.2
Tel.: 0331 866-3435
E-Mail: 
wolfgang.haensel@mdj.brandenburg.de
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Was wird gefördert?

Gefördert werden Projekte zur Or-
ganisation und Durchführung von 
modularen beruflichen Qualifizie-
rungs- und Trainingsangeboten sowie 
kognitiven Trainingsangeboten, vor-
wiegend für Arbeitnehmer/-innen, die 
das 50. Lebensjahr vollendet haben, 
arbeitslos gemeldet sind sowie ihren 
Hauptwohnsitz im Land Brandenburg 
haben.	

Es werden folgende Aufgaben bzw. 
Leistungen gefördert:
	� Organisation und Durchführung 
von modularen beruflichen Qua-
lifizierungs- und Trainingsange-
boten sowie kognitiven Trainings
angeboten

	� Anpassung der Qualifizierungs- und 
Trainingsangebote an die Bedarfe 
der regionalen Wirtschaft und an 
die Leistungsvoraussetzungen der 
vorgesehenen Teilnehmer/-innen, 

	� passgenaue Vorbereitung und 
Vermittlung der Teilnehmer/-innen 
nach Teilnahme an den Qualifi-
zierungsangeboten in Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie bei Bedarf 
Nachbetreuung bei Aufnahme ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses, 

	� Pflege von Kontakten zu Arbeit
gebern und Arbeitsmarktakteuren, 

	� persönlichkeitsstabilisierende und
individuelle Beratung der Teilneh
mer/-innen sowie motivierende 
Unterstützung für ein Engagement 
inner- und außerhalb beruflicher 
Tätigkeit mit nachhaltiger Wirkung 
auf berufliche Integration, 

	� Öffentlichkeits- und Pressearbeit; 
Initiierung eines regionalen/loka-
len Diskurses zum Themenbereich 
„Ältere Arbeitnehmer/-innen und 
Arbeitsmarkt“; dazu gehört die 
Durchführung von öffentlichen Ver-
anstaltungen 

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts sowie rechts-
fähige Personengesellschaften.

Fördervoraussetzungen

In jedem Arbeitsagenturbezirk des 
Landes Brandenburg soll ein Projekt 
„Akademie 50 plus“ gefördert wer-
den. Das Projekt kann an mehreren 
Standorten im Arbeitsagenturbezirk 
durchgeführt werden. Weitergehende 
Informationen können dem Aufruf zur 
Einreichung von Anträgen zur Träger-
schaft von Projekten „Akademie 50 
plus“ entnommen werden.

Förderung der Qualifizierung Älterer (Akademie 50 plus) 

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden:
	� Personalausgaben einschließlich 
Projektmanagement 

	� Sachausgaben 

Geltungsdauer der Förderung

Die Förderung der „Akademie 50 plus“ 
erfolgt bis 31.12.2010.

Veröffentlichung

Der Aufruf zur Einreichung von An
trägen zur Durchführung von Pro-
jekten der „Akademie 50 plus“ ist 
im Ausschreibungsblatt des Landes 
Brandenburg Nr. 42 vom 18. Oktober 
2004 erschienen.

Antragsverfahren

Das Antrags- und Bewilligungsverfah-
ren ist abgeschlossen.

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de
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Was wird gefördert?

Berufspädagogische Maßnahmen für 
junge Menschen, für die gemäß SGB 
VIII (§ 27 in Verbindung mit § 13 Abs. 
2, § 41 in Verbindung mit § 13 Abs. 
2 oder allein auf der Grundlage des  
§ 13 Abs. 2) diese Maßnahme die 
geeignete Hilfe zur Integration in den 
Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt ist. 
Das sind: 
1.		�sozialpädagogisch begleitete be-

rufsvorbereitende Maßnahmen 
und

2.		�sozialpädagogische Betreuung zur 
beruflichen Integration.

Wer wird gefördert?

Örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe im Land Brandenburg, die 
die ESF-Mittel zur Förderung benach-
teiligter junger Menschen einsetzen, 
um deren Chancen auf Integration 
in den Arbeitsmarkt und soziale Teil
habe zu verbessern. Zur Zielgruppe 
der Förderung gehören junge Men-
schen bis zu 27 Jahren, die z. B. die 
Schule, die Berufsausbildung oder 
die Benachteiligtenförderung der  
Arbeitsverwaltung nicht erfolgreich 
beenden konnten und die erhebliche 
Sozialisationsdefizite haben und/oder 
individuelle Problemlagen mitbringen.  

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung erfolgt für sozialpäda
gogische Begleitung und Lehrper-
sonal sowie teilnehmerbezogene 
Aufwendungen und Sachkosten in-
klusive Lehr- und Lernmittel.

Bei den Gesamtausgaben werden 
die ESF-zuschussfähigen Ausgaben 
berücksichtigt, die der öffentliche 
Träger der Jugendhilfe im Rahmen 
der Leistungsvereinbarung gem. § 77 
SGB VIII mit einem freien Träger der 
Jugendhilfe festlegt.

Die Förderung beträgt für
1.		�sozialpädagogisch begleitete be-

rufsvorbereitende Maßnahmen: 
maximal 25 Euro, jedoch nicht 
mehr als 75 v. H. der ESF-zu-
schussfähigen Gesamtausgaben, 
je besetztem Platz und Kalender-
tag und für

2.		�sozialpädagogische Betreuung zur 
beruflichen Integration:

		� maximal 10,50 Euro, jedoch nicht 
mehr als 75 v. H. der ESF-zu-
schussfähigen Gesamtausgaben, 
je besetztem Platz und Kalender-
tag bei durchschnittlichem Förder-
bedarf,

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg zur Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im 
Rahmen der Jugendhilfe vom 5. Juni 2007 (RLberpäd)

		� maximal 5 Euro, jedoch nicht mehr 
als 75 v. H. der ESF-zuschuss-
fähigen Gesamtausgaben, je be-
setztem Platz und Kalendertag bei 
halbem Förderbedarf oder 

		� maximal 21 Euro, jedoch nicht 
mehr als 75 v. H. der ESF-zu-
schussfähigen Gesamtausgaben, 
je besetztem Platz und Kalender-
tag bei doppeltem Förderbedarf.

Die mit mindestens 25 v. H. der Ge-
samtkosten zu erbringende Kofinan-
zierung kann durch ergänzende kom-
munale Mittel, durch Mittel des SGB 
II (außer Kosten der Unterkunft, § 22 
SGB II und einmalige Leistungen im 
Sinne § 23 SGB II), durch Mittel aus 
dem SGB III und auch durch private 
Mittel erfolgen.

Geltungsdauer der Richtlinie

07.10.2009 bis 31.12.2013

Veröffentlichung 

Amtsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport Nr. 9 vom 7. 
Dezember 2009

Antragsverfahren

Anträge sollen mindestens sechs Wo-
chen vor Maßnahmebeginn über das 
Internet-Portal der Landesagentur 
für Struktur und Arbeit (LASA) Bran-
denburg GmbH eingereicht werden 
(siehe Online-Antragsverfahren unter 
www.lasa-brandenburg.de).

Die LASA Brandenburg GmbH über-
mittelt den Antrag an das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport, das 
über die Förderwürdigkeit entscheidet.

Dem Antrag sind in elektronischer 
Form beizufügen:
a)		�eine ausführliche Konzeption des 

Trägers der Maßnahme,
b)		�eine Vereinbarung zwischen dem 

Träger der Maßnahme und dem 
örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Höhe des 
Kostensatzes gemäß § 77 SGB 
VIII einschließlich Kostenblatt.

c) 	�ein Prüfvermerk des Jugendam-
tes, der die Auswahl des Maß-
nahmeträgers und der Konzeption 
begründet und aus dem die Fi-
nanzierungsstruktur (nur bei Be-
teiligung Dritter an der Kofinanzie-
rung) hervorgeht und

d)		�die Planung des Jugendamtes für 
diesen Bereich.
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Bewilligungsverfahren

Die Bewilligungsstelle ist die LASA 
Brandenburg GmbH, Geschäftsbe-
reich Fördermittelmanagement.
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Kontakt

Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport, Referat 23
Frau Rhede
Tel.: 0331 866-3736
Fax: 0331 866 3707
E-Mail: 
eva-maria.rhede@mbjs.brandenburg.de

Förderprogramm „Integrierte Projekte von Jugendhilfe und Schule zur 
Vermeidung von Schulabbrüchen für schulverweigernde Jugendliche“

Was wird gefördert?

Gefördert werden integrierte Projek-
te von Jugendhilfe und Schule, die 
schulverweigernden Jugendlichen 
eine qualifizierte Erfüllung der Schul-
pflicht, den Erwerb der Berufsbil-
dungsreife, Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung und individuelle 
schulische Förderung sowie sozial-
pädagogische Begleitung anbieten. 
Zudem wird die Übergangsbeglei-
tung/Nachbetreuung der jungen Men-
schen nach Beendigung des Schul-
besuches und die Fortbildung und 
Supervision der Projektmitarbeiter/ 
-innen gefördert. Die Projekte richten 
sich an Schülerinnen und Schüler, die 
sich im 9. oder 10. Schulbesuchsjahr 
befinden. Dabei ist die Beteiligung 
von Mädchen bzw. jungen Frauen 
mindestens entsprechend ihres An-
teils an den schulentlassenen Schü-
lerinnen und Schülern ohne Schulan-
schluss sicher zu stellen.

Wer wird gefördert?

Freie Träger der Jugendhilfe  und der 
Jugendberufshilfe, die in gemeinsa-
mer Verantwortung mit einer Partner-
schule das Projekt durchführen.

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung wird als Festbetrags-
finanzierung gewährt. Der Förder-
höchstsatz beträgt maximal 25 Euro 
je besetztem Platz (bei 12 Plätzen  
pro Projekt) und Kalendertag bezo-
gen auf 365 Tage im Kalenderjahr.  
Die Förderung beträgt bis zu 75 % 
der Gesamtkosten. Die Dauer der 
Förderung ist jeweils auf ein Schul-
jahr (12 Monate) begrenzt. Die indivi-
duelle Verweildauer im Projekt  kann 
für einzelne Schüler/-innen bis zu 36 
Monaten betragen.

Geltungsdauer der Richtlinie/ 
Förderung

Aktuell erfolgte 2009 eine Ausschrei-
bung für drei Schuljahre (2009/10, 
2010/11 und 2011/12); Maßnahme-
beginn zum jeweiligen Anfang des 
Schuljahres

Veröffentlichung 

Amtsblatt des Ministeriums für  
Bildung, Jugend und Sport

Antragsverfahren

Antragstellung (online) bei der LASA 
Brandenburg GmbH; fachliche Prü-



förderprogramme76 förderprogramme 77

3.3.7

fung der Anträge und Erstellung einer 
Projektliste der zu fördernden Maß-
nahmen durch das MBJS, Antragsbe-
arbeitung durch die LASA Branden-
burg GmbH als bewilligende Stelle.

Kontakt

Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport
Referat 33
Frau Gellrich
Tel.: 0331 866-3839
Fax: 0331 27548-4811
E-Mail: 
ramona.gellrich@mbjs.brandenburg.de

LASA Brandenburg GmbH
Wetzlaer Straße 54
14482 Potsdam
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400 
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Zu inhaltlich-konzeptionellen Fragen 
sowie zu Einzelheiten des Projektauf-
baus und der Kooperation mit dem 
Schulbereich wird eine Beratung 
empfohlen durch die:

Landeskooperationsstelle 
Schule-Jugendhilfe
Benzstraße 8/9
14482 Potsdam
Frau Schettler
Tel.: 0331 7045892
Fax: 0331 74000456
E-Mail: schettler@kobranet.de

Richtlinie des Ministeriums der Justiz des Landes Brandenburg für 
die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen im Justizvollzug des 
Landes Brandenburg vom 26. Februar 2009

Was wird gefördert?

Gefördert werden Zuschüsse zu den 
Ausgaben für die Qualifizierung von 
Gefangenen im Jugend- und Erwach-
senenvollzug des Landes Branden-
burg. Die Maßnahmen müssen das 
Ziel haben, jungen und erwachsenen 
Gefangenen Fähigkeiten für eine Er-
werbstätigkeit nach der Entlassung 
aus der Haft zu vermitteln, zu erhal-
ten oder zu erweitern und dadurch 
die Vermittlungsaussichten Haftent-
lassener sowie ihre Integration in den 
Arbeitsmarkt zu verbessern.

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, die Träger von Bildungsmaß-
nahmen sind.

Fördervoraussetzungen

Die Qualifizierungsmaßnahmen müs-
sen einem der nachstehenden Punk-
te zuzuordnen sein:
	� Erstausbildung im Jugendvollzug,
	� Maßnahmen der beruflichen Qua-
lifizierung zur Verbesserung der 
beruflichen Vermittlungschancen 
erwachsener Gefangener nach  
deren Haftentlassung,

	� Maßnahmen zur beruflichen För-

derung durch die Vermittlung von 
praktischen Fertigkeiten und sozia-
len Schlüsselqualifikationen,

	� Kunsttherapeutisches Training zur 
Motivationsförderung und zum Ab-
bau von Verhaltensauffälligkeiten 
bei jungen Gefangenen, um sie in 
berufliche Qualifizierungsmaßnah-
men während der Haft integrieren 
zu können,

	� Umgang mit dem Computer/Erwerb 
von Medienkompetenz zum Abbau 
von Benachteiligungen beim Zu-
gang zum Arbeitsmarkt 

und dem Bedarfsprofil des MdJ für 
eine konkrete Justizvollzugsanstalt 
entsprechen. Ihre Förderfähigkeit 
muss vom MdJ im Einzelfall bestätigt 
worden sein.

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden projektbezogene 
Personal- und Sachausgaben, insbe-
sondere Ausgaben für Lehr- und Be-
ratungspersonal sowie für Lehr- und 
Lernmaterialien, Mieten, Regie- und 
Verwaltungsausgaben.

Der geförderte Stundensatz (ESF-
Mittel) beträgt für Maßnahmen der 
beruflichen Qualifizierung und Inte
gration durchschnittlich bis zu 5 Euro 
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und für die Erstausbildung bis zu 6 
Euro je Teilnehmerstunde. Höhere 
Stundensätze sind in begründeten 
Ausnahmefällen in Absprache mit 
dem MdJ möglich, wenn die Maßnah-
me aufgrund ihres Weiterbildungs-
gehalts, der Teilnehmerzahl oder an-
derer besonderer Umstände erhöhte 
Ausgaben bedingt.

Geltungsdauer der Richtlinie

01.01.2009 bis 31.12.2013

Veröffentlichung

Amtsblatt für Brandenburg Nr. 11 vom 
25. März 2009

Antragsverfahren

Vor Beginn einer geplanten Maßnah-
me ist nach Rücksprache mit dem 
MdJ eine schriftliche Bewerbung 
(Konzept) beim MdJ, Referat III.3, 
einzureichen. Formulare hierfür sind 
im Internet unter www.lasa-branden-
burg.de abrufbar.

Durch das MdJ erfolgt die fachliche 
Prüfung der Konzepte. Liegen für ein 
und dasselbe Förderanliegen mehre-
re Konzepte mit gleicher Zielstellung 
vor, obliegt dem MdJ die Auswahl des 

Was wird gefördert?

Mit der flächendeckenden Einführung 
der Förderung von Regionalbudgets 
nach der Modellphase 2005–2007 er-
halten alle Landkreise und kreisfreien 
Städte des Landes Brandenburg die 
Möglichkeit, aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds Fördermaßnah-
men für Arbeitslose, insbesondere 
Langzeitarbeitslose, nach regionalen 
Erfordernissen und in Verknüpfung 
mit Vorhaben der Regionalentwick-
lung selbständig zu entwickeln und 
durchzuführen. Die geschlechterge-
rechte Maßnahmengestaltung und 
-durchführung ist dabei abzusichern. 
Die regional Verantwortlichen erhal-
ten damit weitreichende Gestaltungs- 
und Umsetzungskompetenzen.

Wer wird gefördert?

Alle Landkreise und kreisfreien Städ-
te des Landes Brandenburg.

Fördervoraussetzungen

Die Förderung erfolgt auf der Ba-
sis von Konzepten und deren Fort-
schreibungen, die die Nutzung der 
Regionalbudgets im Kontext regio-
naler Entwicklungskonzepte und ei-
ner arbeitsmarktpolitischen Stärken- 

Maßnahmeträgers. Das MdJ infor-
miert die Bewerber über das Ergebnis 
der Prüfung.

Bei positivem Votum durch das MdJ 
müssen die ausgewählten Bewerber 
einen Antrag über das Internet-Portal 
der Landesagentur für Struktur und 
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH 
stellen (siehe online-Antragsverfah-
ren unter www.lasa-brandenburg.de).

Kontakt

Ministerium der Justiz
Referat III.3 
Frau Elisabeth Theine
Tel.: 0331 866-3433

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Schwächen-Analyse darstellen. Dar-
auf aufbauend werden Zielvereinba-
rungen zwischen den Landkreisen/
kreisfreien Städten und dem MASF 
abgeschlossen, die operative und 
spezifische Ziele für die jeweilige 
Förderphase ausweisen. Die vorge-
sehenen Maßnahmen müssen dem 
Förderschwerpunkt C des ESF zu-
zuordnen sein und über den Rahmen 
der nach SGB II und SGB III mögli-
chen Instrumente hinausweisen.

Art und Umfang der Förderung

Förderfähig sind Personal- und Sach-
kosten. Die Förderung wird als Fehl-
bedarfsfinanzierung gewährt. Der 
Eigenanteil des Zuwendungsemp-
fängers beträgt mindestens 30 % der  
zuschussfähigen Gesamtausgaben 
und kann aus Mitteln nach SGB II 
(außer Kosten der Unterkunft und 
einmalige Leistungen im Sinne § 23 
SGB II), SGB III, kommunalen oder 
privaten Mitteln erbracht werden. Die 
Zahlung von pauschalen Mehrauf-
wandsentschädigungen oder deren 
Aufstockung bei Arbeitsgelegenhei-
ten mit Mehraufwandsentschädigung 
(§ 16d SGB II)  sowie die Kofinanzie-
rung von Leistungen zur Beschäfti-
gungsförderung nach § 16e SGB II 
ist nicht zulässig. Davon unberührt 

Beschäftigungsperspektiven eröffnen – Regionalentwicklung stärken
(Regionalbudget)
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bleiben jedoch begleitende Aktivitä-
ten wie z. B. fachliche Anleitung und 
Qualifizierung. 

Die Förderung umfasst landesweit 
jährlich insgesamt 20 Mio. Euro.

Geltungsdauer der Förderung

Ab dem Regionalbudget IV erfolgt 
erstmals eine zweijährige Förderung 
(Maßnahmezeitraum: 1. März 2010 
bis 29. Februar 2012)

Die Förderung ist bis 2013 vorgese-
hen.

Antragsverfahren

Weitere Informationen auf den Seiten 
der LASA Brandenburg GmbH:
www.lasa-brandenburg.de

Was wird gefördert?

Im Rahmen der nachhaltigen Stadt-
entwicklungspolitik des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft 
sollen Vorhaben initiiert werden, die 
Lebensperspektiven und die Lebens-
qualität in Brandenburgs Städten 
stärken, zur Verbesserung der so-
zialen Teilhabe von Menschen aller 
Altersgruppen und jeder Herkunft in 
den Wohngebieten beitragen und der 
Ausgrenzung von arbeitslosen Men-
schen entgegenwirken. Die Vorha-
ben sollen einen Bezug zu den inte-
grierten Stadtentwicklungskonzepten  
haben. 

Es werden Projekte gefördert, die
	� soziale Kompetenzen zur Entwick-
lung des sozialen und wirtschaft-
lichen Lebensraums entwickeln  
helfen,

	� die Entfaltung und Aneignung in-
terkultureller Kompetenzen unter
stützen,

	� den Respekt und Wertschätzung 
gegenüber allen Bürgerinnen und 
Bürgern unabhängig von ihrem 
Geschlecht, ihrer Nationalität, eth-
nischer Herkunft, Hautfarbe, Be-
hinderung, sexueller Orientierung, 
politischer Anschauung oder Alter 
stärken helfen und einem aggres-

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

siven, antidemokratischen Klima 
entgegenwirken,

	� die Beschäftigungsfähigkeit von 
Migrantinnen und Migranten ver-
bessern, 

	� die Belange von Familien, Kindern 
und Senioren im Wohngebiet  
verbessern,

	� zur Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements von arbeitslosen 
Bürgerinnen und Bürgern für das 
Quartiersleben beitragen,

	� die Chancengleichheit für Benach-
teiligte fördern,

	� zur Befähigung und Unterstützung 
der Akteure im Quartier beitragen.

Auch transnationale Aktivitäten wer-
den unterstützt. 

Wer wird gefördert?

Die Projekte müssen in den 15 Bran-
denburger Städten durchgeführt 
werden, die aus dem EU-Programm 
„Nachhaltige Stadtentwicklung“ ge-
fördert werden: Brandenburg an der 
Havel, Cottbus, Eberswalde, Eisen
hüttenstadt, Frankfurt (Oder), Fürsten
walde/Spree, Königs Wusterhausen, 
Neuruppin, Oranienburg, Potsdam, 
Prenzlau, Schwedt/Oder, Senften-
berg, Spremberg und Wittenberge. Es 
können Kommunen, soziale Dienste, 

ESF-Förderungen im Rahmen des Programms  
„Nachhaltige Stadtentwicklung – NSE“
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Vereine, Institutionen und Netzwerke 
gefördert werden.  

Art und Umfang der Förderung

Die Förderung der Projekte erfolgt zu 
75 % aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds der Europäischen Union. 
Bis zum Jahr 2013 stehen dafür 3,75 
Millionen Euro aus dem Europäischen 
Sozialfonds zur Verfügung. Gefördert 
werden Personal- und Sachkosten. 

Geltungsdauer der Förderung

Förderperiode 2007 bis 2013

Veröffentlichung 

Die Projekte werden über zwei  
Ideenwettbewerbe eingeworben, die 
im Amtlichen Anzeiger des Landes 
Brandenburg sowie auf der Webseite 
des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft veröffentlicht werden.

Oktober 2009 
Aufruf 1. Ideenwettbewerb

Oktober 2011
Aufruf 2. Ideenwettbewerb

Antragsverfahren

Die Wettbewerbe werden durch die  
BBJ Consult AG organisiert. Nach-
dem eine Jury die eingereichten 
Wettbewerbsbeiträge bewertet und 
ausgewählt hat, werden die Anträge 
auf Förderung bei der LASA Bran-
denburg GmbH gestellt. Während der 
Projektlaufzeit unterstützt und berät 
die BBJ Consult AG die Projektträger.

Kontakt

Im Auftrag des Ministeriums für Infra-
struktur und Landwirtschaft bietet die 
Geschäftsstelle bei der BBJ Consult 
AG zu allen die Wettbewerbe betref-
fenden Fragen Information, Beratung 
und Unterstützung an:

BBJ Consult AG
August-Bebel-Straße 68 
14482 Potsdam

Dr. Silvia Schallau
Tel.: 0331 7212-933
Fax: 0331 7212-931
E-Mail: mil-wettbewerb@bbj.de

Anne Häger
Tel.: 0331 7212-942
Fax: 0331 7212-931
E-Mail: mil-wettbewerb@bbj.de

Vorankündigung:
Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
zur Förderung von befristeten sozialversicherungspflichtigen  
Beschäftigungsverhältnissen „Arbeit für Brandenburg“ 

Ziel der Förderung

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie wird eine Förde-
rung zur Schaffung von befristeten zu-
sätzlichen sozialversicherungspflich
tigen Beschäftigtenverhältnissen für  
langzeitarbeitslose Personen im ge-
meinwohlorientierten Bereich auf-
legen. Mit diesem Programm soll 
Langzeitarbeitslosen – insbesondere  
älteren Langzeitarbeitslosen – er-
werbsbezogene und soziale Inte-
gration ermöglicht und deren Be-
schäftigungsfähigkeit erhöht werden. 
Gleichzeitig soll ein Beitrag zur Stär-
kung kommunaler Strukturen und der 
regionalen Ökonomie geleistet wer-
den.

Die Förderung knüpft an bestehende 
arbeitsmarktpolitische Instrumente 
an und ergänzt diese durch einen  
Landeszuschuss. 

Veröffentlichung und Inkrafttreten  
der Richtlinie

Die neue Richtlinie wird im Amtsblatt 
für Brandenburg veröffentlicht. Sie 
soll voraussichtlich Mitte 2010 in Kraft 
treten.

Kontakt

Ansprechpartner werden die Kreis- 
und Stadtverwaltungen sowie die 
Grundsicherungsstellen im Land 
Brandenburg sein.
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3.4Transnationale Maßnahmen3.4 Transnationale Maßnahmen

Die Förderung transnationaler Maß-
nahmen aus dem ESF als eigener 
Schwerpunkt der Landesarbeitspolitik 
ist eine Neuerung in der Förderperi-
ode 2007–2013. Angeknüpft werden 
kann allerdings an eine Vielzahl in 
Brandenburg bestehender Erfahrun-
gen mit transnationalen, interregio-
nalen und grenzübergreifenden Initi-
ativen. Ziel ist es, die verschiedenen 
bewährten Ansätze und die übergrei-
fenden Ziele der arbeitspolitischen 
Landesstrategie und der ESF-Förde-
rung im Land Brandenburg systema-
tisch zusammenzuführen. Das spe-
ziell für den Bereich Transnationale 
Maßnahmen aufgelegte Förderpro-
gramm berücksichtigt die folgenden 
Aspekte:

Im Fokus der arbeitspolitischen 
Landesstrategie für transnationale 
Maßnahmen steht der transnationa-
le Erfahrungsaustausch zu den ver-
schiedensten Interventionsbereichen 
der Arbeitspolitik. Ziel ist es, durch 
das Kennenlernen alternativer Lö-
sungen Denkanstöße für die Erpro-
bung innovativer Ansätze zu geben. 
Hauptakteure dieses Austauschs sind  
Regionen, KMU und die Sozialpart-
ner. Die in verschiedenen Pilotprojek-
ten gesammelten Erfahrungen sind in 
das Förderprogramm eingeflossen. 

Darüber hinaus werden Modellvor-
haben aus dem arbeitspolitischen 
Bereich unterstützt, welche gezielt 
Erkenntnisse aus und Umsetzungs-
varianten in anderen Ländern und 
Regionen bei der Projekterarbeitung 
und -umsetzung berücksichtigen. 

Ergänzend zu gezielt transnationalen 
Maßnahmen wird „Transnationalität“ 
als Querschnittsziel bereits jetzt in 
anderen Förderlinien des Arbeitspoli-
tischen Programms Brandenburg be-
rücksichtigt. Hierbei geht es darum, 
transnationale Qualifizierungskompo-
nenten sukzessive in dafür geeignete 
Förderprogramme zu integrieren. 
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3.4.1

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
zur Förderung des transnationalen Wissens- und Erfahrungsaus-
tauschs für die Gestaltung einer zukunftsorientierten Arbeitspolitik  
im Land Brandenburg vom 27. April 2009

Was wird gefördert?

Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung 
des transnationalen Wissens- und Er-
fahrungsaustauschs zur Entwicklung 
und Verbreitung arbeitspolitischer In-
novationen. Transnationale Aktionen 
und Maßnahmen sollen die Fähigkeit 
der Akteure am Arbeitsmarkt zu trans-
nationalem Leben, Lernen und Arbei-
ten stärken und ihre Handlungsmög-
lichkeiten erweitern – insbesondere 
zur Lösung derjenigen Probleme, für 
die im Land Brandenburg verstärkter 
Handlungsbedarf besteht. Um die 
Qualität und die Nachhaltigkeit trans-
nationaler Projekte zu sichern, wird 
auch die Vorbereitung transnationaler 
Projekte gefördert. Gefördert werden 
zwei Aktionen:

Aktion 1  –
Transnationale Kooperationen,
d. h. Wissens- und Erfahrungsaus-
tausche mit Partnern aus anderen 
Ländern zu neuartigen und bestehen-
den Lösungsansätzen, zu neuen 
Problemstellungen und zum Aufbau 
einer weiterführenden Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Arbeitspolitik, 
darunter:
	� Austausche und Lernaufenthalte, 
die einem vorher definierten Ziel 
dienen,

	� Fachseminare, Konferenzen,
	� Workshops,
	� Exkursionen,
	� Erarbeitung von gemeinsamen 
Konzepten,

	� Erarbeitung von gemeinsamen Ver-
fahren – z. B. zur Abstimmung von 
Arbeitsprozessen zwischen koope-
rierenden Verwaltungen, Unterneh-
men oder Organisationen – und 
von gemeinsamen Angeboten.

Aktion 2  –
Beratungsaktivitäten,
zur Vorbereitung eines Wissens- und 
Erfahrungsaustauschs, der in Verbin-
dung mit einem konkreten, zu benen-
nenden transnationalen Projekt steht, 
darunter:
	� Beratung von Akteuren im Land 
Brandenburg zum transnationalen 
Projektmanagement, 

	� Vermittlung von transnationalen 
Partnern.

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts sowie Personen-
gesellschaften mit einem Standort, 
einer Betriebsstätte oder mit örtlicher 
Zuständigkeit im Land Brandenburg, 
insbesondere:
	� Unternehmen (insbesondere kleine 

oder mittlere Unternehmen nach 
EU-Definition1)

	� Verbände der Wirtschaft und Kam-
mern im Land Brandenburg

	� Einrichtungen der öffentlichen Ver-
waltung im Land Brandenburg

	� Gewerkschaften
	� Vereine, Nichtregierungsorganisa
tionen (NGO)

	� Europäische Verbünde für territo-
riale Zusammenarbeit (EVTZ2) mit 
Sitz in Brandenburg

	 �Universitäten und Fachhochschulen

Anträge können auch durch einen 
Antragsteller für einen Verbund von 
Partnern gestellt werden.

Art und Umfang der Förderung

Finanziert werden für Aktion 1 – 
Transnationale Kooperationen:
	� Personalkosten, 
	� Sachkosten

	 • �zur materiell-technischen Sicher-
stellung der Projektdurchführung,

	 • �Reise- und Aufenthaltskosten,
	 • �Honorarkosten (z. B. Überset-

zungs- und Dolmetscherkosten),
	 • �Ausgaben für die interkulturelle 

Vorbereitung,  
	 • �Sachausgaben für die Öffentlich-

keitsarbeit und den Transfer.

Die Förderhöhe für Aktion 1 – Trans-
nationale Kooperationen beträgt max. 
500.000 Euro pro Projekt. Jeder An-
tragsteller hat eine Kofinanzierung in 
Höhe von mindestens 10 % der zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben 
nachzuweisen (An den zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben beteiligt 
sich der Europäische Sozialfonds mit 
bis zu 85 %, bis zu 5 % dieser Sum-
me stellt das Land Brandenburg zur 
Verfügung). Die Honorar-, Reise- und 
Aufenthaltsausgaben der Partner aus 
EU-Mitgliedstaaten können nur geför-
dert werden, wenn der Partner aus 
dem EU-Mitgliedsstaat eine konkrete 
Aufgabe im Rahmen eines Projekt-
arbeitspakets bearbeitet. Die Ausga-

1 Derzeit gilt die Definition im Anhang der Empfehlung 
der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Defi-
nition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen (ABl. EU Nr. L 124 S. 36 vom 
20. Mai 2003). Nach Artikel 2 Abs. 1 dieser Definition 
sind KMU Unternehmen, die weniger als 250 Personen 
beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von 
höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren Jah-
resbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen Euro 
beläuft. Partnerunternehmen und verbundene Unterneh-
men sind dabei zu berücksichtigen.

2 Ein EVTZ soll die grenzüberschreitende, transnationa-
le und/oder interregionale Zusammenarbeit zwischen 
nationalen, regionalen, lokalen Gebietskörperschaften 
und Einrichtungen des öffentlichen Rechts fördern, ins-
besondere ESF- und EFRE-geförderte Programme und 
Projekte (VO (EG) Nr.1082/2006 vom 5. Juli 2006).
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ben der Partner aus Drittländern sind 
nicht förderfähig. 

Die Höhe der förderfähigen Gesamt-
ausgaben für Honorare im Rahmen 
von Aktion 2 – Beratungsaktivitäten 
beträgt mindestens 2.500 Euro und 
maximal 12.000 Euro. Gefördert wer-
den 40 % der förderfähigen Gesamt-
ausgaben. 

Das MASF geht in den Antragsrun-
den im Jahr 2010 davon aus, dass die 
Projektlaufzeit in der Regel die Dauer 
von 18 Monaten nicht überschreitet 
und die durchschnittliche Fördersum-
me maximal 150.000 Euro beträgt. In 
begründeten Fällen sind Ausnahmen 
möglich.
 

Geltungsdauer der Richtlinie/ 
Förderung

01.05.2009 bis 31.12.2013

Veröffentlichung 

Amtsblatt für Brandenburg vom 
27.05.2009

Antragsverfahren

Anträge auf Gewährung einer Zu-
wendung nach dieser Richtlinie sind 
über das Internet-Portal der Lan-
desagentur für Struktur und Arbeit 
(LASA) Brandenburg GmbH (Bewilli-
gungsstelle) zu stellen (siehe Online-
Antragsverfahren unter www.lasa- 
brandenburg.de).

	� Antragsschluss für Aktion 1 –
Transnationale Kooperationen ist 
jeweils (Posteingang):

	 • �31. März
	 • �30. September

	� Aktion 2 – Beratungsaktivitäten: 
Die Antragstellung ist laufend mög-
lich.

Kontakt

Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400

ESF-Website des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg www.esf.
brandenburg.de/sixcms/detail.php/
land_bb_boa_01.c.160410.de 

Landesagentur für Struktur und Arbeit 
(LASA) Brandenburg GmbH 
www.lasa-brandenburg.de/transnati-
onale-massnahmen.530.0.html 
Im Auftrag des MASF bietet die BBJ 
Consult AG im Vorfeld der Antragstel-
lung fachliche Beratung zu den Kon-
zepten an. Bitte wenden Sie sich an: 

Frau Dr. Silvia Schallau 
Tel.: 0331 72129-33
E-Mail: schallau@bbj.de

Frau Dr. Karin Rau
Tel.: 0331 72129-33
E-Mail: rau@bbj.de
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3.5 3.5INNOPUNKT-Initiativen INNOPUNKT

Ein zentrales Kriterium für erfolgrei-
che Arbeitspolitik liegt in ihrem Inno-
vationsgehalt. Durch Innovationen 
können neue arbeitspolitische Lö-
sungswege gefunden und eine neue 
Qualität von Arbeitsförderung erreicht 
werden. Innovativ sein heißt, etwas 
Neues zu schaffen oder Veränderun-
gen zu ermöglichen. So lassen sich 
mit Innovationen aktuelle Arbeits-
marktprobleme besser zielgerichtet 
angehen, indem neue bzw. überarbei-
tete Produkte, Arbeitsweisen und Ver-
fahren zur Lösung eingesetzt werden.

Auch in der ESF-Förderperiode 
2007–2013 besitzt die Förderung in-
novativer Aktivitäten einen großen 
Stellenwert. Abgesehen von der in-
haltlichen Ausgestaltung von Inno-
vationsprozessen für die Lösung von 
Arbeitsmarktproblemen spielt die 
bessere Nutzung und Weiterentwick-
lung von innovativen Potenzialen in 
die „Fläche“ eine wichtige Rolle. Die 
modellhafte Erprobung neuer Lö-
sungsansätze wird sowohl in Form 
von einzelnen Vorhaben als auch im 
Rahmen von spezifisch aufgelegten 
Förderprogrammen erfolgen. Über-
dies kann sie auch transnationale  
Kooperationen zwischen Branden-
burger Akteuren und Institutionen 
sowie solchen aus anderen Mitglie-

derstaaten der Europäischen Union 
einschließen. 

Mit dem Programm INNOPUNKT 
steht eine Methode für die Förderung 
innovativer Aktivitäten im Land Bran-
denburg zur Verfügung. Bereits in der 
ESF-Förderperiode 2000–2006 konn-
ten durch diesen Förderansatz neue 
Lösungsmöglichkeiten für landesspe-
zifische Probleme in den Bereichen 
Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Bildung 
und Wirtschaft aufgezeigt werden. 
Diese haben zur Bewahrung und 
Entwicklung humaner Ressourcen 
beigetragen. Hierbei wird grundsätz-
lich der Betrieb als Ort innovativer Ar-
beitspolitik angestrebt. In der Praxis 
entwickelt und erprobt versprechen 
die innovativen Konzepte einen grö-
ßeren Erfolg, auch in der möglichen 
Nachnutzung durch Dritte. Mehr dazu 
findet sich in der Good-Practice-Da-
tenbank „INNO-Archiv“, hier sind die 
verschiedenen Erfahrungen, Ideen 
und Lösungsansätze allen Interes-
sierten zugänglich (www.innopunkt.
de). Damit können die innerhalb und 
außerhalb Brandenburgs gesammel-
ten Erfahrungen in die Landesent-
wicklung Brandenburgs einfließen 
und überdies die Nachhaltigkeit der 
Modellprogramme bzw. Modellprojek-
te gestärkt werden.  
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In der Förderperiode 2007–2013 wird 
das für Brandenburg erfolgreiche 
INNOPUNKT-Programm fortgeführt. 
Wie bereits in den sechs Jahren von 
2000 bis 2006 wird INNOPUNKT 
aktuelle Themenschwerpunkte der 
Arbeitspolitik aufgreifen und sich mit 
diesen auseinandersetzen. Feste 
Bestandteile des Programms sind 
auch weiterhin Innovation sowie An-
gebots-, Qualitäts- und Transferorien-
tierung. Da Innovation als durchge-
hende Anforderung an Arbeitspolitik 
verstanden wird, erfolgt die program-
matische Verortung durch eine sys-
tematische Verankerung in allen 
Prioritätsachsen des Brandenburger 
Operationellen Programms. Im Sinne 
einer Querschnittsaufgabe werden 
mit INNOPUNKT unterschiedliche 
arbeitspolitische Handlungsansätze 
aufgriffen.

Steckbrief zu INNOPUNKT – Innovative arbeitsmarktpolitische 
Schwerpunktförderung in Brandenburg 

Was wird gefördert?

Gefördert werden innovative, nach-
haltige und übertragbare Vorhaben 
zu Schwerpunktthemen der Arbeits-
politik des MASF. INNOPUNKT ist 
ein neuer Weg für mehr Arbeit und 
bessere Beschäftigungsbedingungen 
sowie gute Bildung in Brandenburg. 
Inhaltlich ist das INNOPUNKT–Pro-
gramm auf zwei grundlegende Ziele 
ausgerichtet: Zum einen soll vor dem 
Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung zur Fachkräftesicherung in 
Brandenburg beigetragen werden. 
Zum anderen sollen durch INNO-
PUNKT die Kompetenzentwicklung 
und die Innovationsfähigkeit in den 
kleinen und mittleren Unternehmen 
verbessert werden, um dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und 
Arbeitsplätze zu sichern.

Grundlagen von INNOPUNKT:
1.		�Im partnerschaftlichen Dialog 

identifizierte und festgelegte För-
derschwerpunkte.

2.		�Pro Thema ein Ideenwettbewerb: 
Aufruf zur Einreichung von Pro-
jektkonzepten mit innovativem Lö-
sungsansatz.

3.		�Auswahl der Modellprojekte nach 
ihrer Qualität.

4.		�Gender Mainstreaming, Netzwerk-

arbeit, Transfer als übergreifende 
Themen.

Während in der ESF-Förderperiode 
2000–2006 fast alle Modellprojekte 
der INNOPUNKT-Kampagnen eine 
zweijährige Laufzeit hatten, werden 
die Projekte der neuen INNOPUNKT-
Initiativen über drei Jahre gefördert. 
Zwei Jahre Projektumsetzung wer-
den jetzt ergänzt durch eine Pro-
jekteinführungs- und Transferphase. 
Die Projektträger erhalten so die 
Gelegenheit zu einer nachhaltigen 
Sicherung von Erfahrungen und Er-
gebnissen sowie zu deren Verbrei-
tung. Unterstützt werden alle Projekte 
über die gesamte Laufzeit durch eine 
wissenschaftliche Begleitung in Form 
einer formativen Evaluation. 

Bislang wurden die folgenden Thema 
in der Förderperiode 2007 bis 2013 
als Modellvorhaben gefördert: Nach 
der INNOPUNKT-Initiative mit dem 
Thema „Nachhaltige Zugangswege 
für formal Geringqualifizierte in Be-
schäftigung unter Einbeziehung euro-
päischer Erfahrungen“ (Laufzeit 2007 
bis 2010), folgte in 2008 das Thema 
„Ältere – Erfahrung trifft Herausforde-
rung“ (Laufzeit 2008–2011). Mit der 
Initiative sollen die Beschäftigungs-
chancen Älterer erhöht werden, in-
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dem neue Wege ausprobiert werden, 
um ihre berufliche Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft zu verbessern. Die 
Einbindung Älterer in berufliche Ent-
wicklungsprozesse, entweder durch 
den Ansatz der kreativen Projektar-
beit oder der individuellen Berufswe-
gegestaltung kann hierbei ein proba-
tes Mittel sein. 

Die in 2009 begonnene Initiative 
„Mehr Durchlässigkeit in der Berufs-
bildung – Brandenburg in Europa“ 
(Laufzeit 2009 bis 2012) will mehr 
Akzeptanz für bereits bestehende 
rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
zur besseren Durchlässigkeit errei-
chen, gute Beispiele im Land fördern 
und Strukturen nachhaltig implemen-
tieren. 

Mit dem neuen Wettbewerb „Beruf, 
Familie, Pflegen. Neue Vereinbar-
keitslösungen für Brandenburg“ – ge-
startet im Februar 2010 – wird das 
Ziel verfolgt, anhand von praktikab-
len, tragfähigen Lösungen zur Entlas-
tung von Erwerbstätigen mit Pflege-
verantwortung beizutragen und somit 
eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege zu realisieren. Neben Unter-
nehmen und Beschäftigten sind un-
ter anderem auch Pflegedienstleister 
angesprochen im Zeitraum 2010 bis 

2013 innovative Ideen zu entwickeln 
und zu erproben.

Wer wird gefördert?

Juristische Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts und Personen-
gesellschaften

Art und Umfang der Förderung

Gefördert werden Personal- und 
Sachkosten. Begünstigte kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Groß-
unternehmen haben grundsätzlich 
einen angemessenen Eigenanteil für 
die Gesamtausgaben der Qualifizie-
rung zu erbringen.

Geltungsdauer der Förderung

INNOPUNKT-Programmlaufzeit ist 
von 2007 bis 2013. Die im Rahmen 
eines Ideenwettbewerbes ausge-
wählten Projekte laufen grundsätzlich 
bis zu drei Jahren. Es werden in der 
Regel ein bis zwei Themenschwer-
punkte pro Jahr als Ideenwettbewerb 
veröffentlicht. 

Veröffentlichung

Jeweils zum Start der einzelnen Ide-
enwettbewerbe im Amtlichen Anzei-

ger des Landes Brandenburg sowie 
unter www.innopunkt.de

Antragsverfahren

INNOPUNKT wird von der LASA 
Brandenburg GmbH umgesetzt. Die-
se organisiert die Ideenwettbewerbe 
und ist Anlaufstelle für Interessenten. 
Die eingereichten Ideen werden von 
mit unabhängigen Experten besetz-
ten Jurys ausgewählt. Danach stellen 
die Träger, deren Ideen ausgewählt 
wurden, elektronisch über das Inter-
net-Portal der LASA Brandenburg 
GmbH einen Antrag. Während der 
Projektlaufzeit unterstützt und berät 
die LASA Brandenburg GmbH die 
Projektträger. Fester Bestandteil der 
Begleitung der INNOPUNKT-Projekte 
ist ein von der LASA Brandenburg 
GmbH entwickeltes Qualitätssiche-
rungskonzept.

Unter www.innopunkt.de informiert 
die LASA Brandenburg GmbH umfas-
send zu INNOPUNKT.

Kontakt

Für Rückfragen können Sie sich wen-
den an das Callcenter der 
LASA Brandenburg GmbH
Tel.: 0331 6002-200
Fax: 0331 6002-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de
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